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Kreis Lippe 
 
55 Öffentliche Zustellung einer Ordnungsverfü-

gung gegen Herrn Iustin Stoica 
 
Gegen  
Herrn Iustin Stoica  
 
wird hiermit unter dem Aktenzeichen 671.1-7020-06-16/15-
UV eine Ordnungsverfügung erlassen. 
 
Die Ordnungsverfügung kann nicht persönlich zugestellt 
werden, da der Empfänger unbekannten Aufenthaltes ist. 
 
Nach § 10 Abs. 1 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) 
wird der Bescheid öffentlich zugestellt. 
 
Den Bescheid kann der Betroffene beim Landrat des Krei-
ses Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold, 
Zimmer 624, während der allgemeinen Öffnungszeiten ein-
sehen und in Empfang nehmen. 
 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tage der 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 2 Wochen ver-
strichen sind (§10 Abs. 2 VwZG). 
 
Detmold, den 18.01.2016 
 
Der Landrat  
Im Auftrag 
 
 
(gez. Meierrieks) 

Kr.Bl.Lippe 10.02.2016 
 
 
 
56 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbeschei-

des gegen Herrn Iustin Stoica 
 
Gegen  
Herrn Iustin Stoica  
 
wird hiermit unter dem Aktenzeichen 671.1-7020-06-16/15-
B ein Bußgeldbescheid erlassen. 
 
Der Bescheid kann nicht persönlich zugestellt werden, da 
der Empfänger unbekannten Aufenthaltes ist. 
 
Nach § 10 Abs. 1 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) 
wird der Bescheid öffentlich zugestellt. 
 
Den Bescheid kann der Betroffene beim Landrat des Krei-
ses Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold, 
Zimmer 624, während der allgemeinen Öffnungszeiten ein-
sehen und in Empfang nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tage der 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 2 Wochen ver-
strichen sind (§10 Abs. 2 VwZG). 
 
Detmold, den 18.01.2016 
 
Der Landrat  
Im Auftrag 
 
 
(gez. Meierrieks) 

Kr.Bl.Lippe 10.02.2016 
 
 
 
57 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbeschei-

des gegen Herrn Florin Adrian Oita 
 
Gegen  
Herrn Florin Adrian Oita  
 
wird hiermit unter dem Aktenzeichen 671.1-7020-06-21/15-
B ein Bußgeldbescheid erlassen. 
 
Der Bescheid kann nicht zugestellt werden, da der Emp-
fänger unbekannten Aufenthaltes ist. 
 
Nach § 10 Abs. 1 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) 
wird der Bescheid öffentlich zugestellt. 
 
Den Bescheid kann der Betroffene beim Landrat des Krei-
ses Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold, 
Zimmer 624, während der allgemeinen Öffnungszeiten ein-
sehen und in Empfang nehmen. 
 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tage der 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 2 Wochen ver-
strichen sind (§10 Abs. 2 VwZG). 
 
Detmold, den 18.01.2016 
 
Der Landrat  
Im Auftrag 
 
 
(gez. Meierrieks) 

Kr.Bl.Lippe 10.02.2016 
 
 
 
58 Öffentliche Zustellung einer Ordnungsverfü-

gung gegen Herrn Florin Adrian Oita 
 
Gegen  
Herrn Florin Adrian Oita  
 
wird hiermit unter dem Aktenzeichen 671.1-7020-06-21/15-
UV eine Ordnungsverfügung erlassen. 
 
Die Ordnungsverfügung kann nicht zugestellt werden, da 
der Empfänger unbekannten Aufenthaltes ist. 
 
 
Nach § 10 Abs. 1 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) 
wird der Bescheid öffentlich zugestellt. 
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Den Bescheid kann der Betroffene beim Landrat des Krei-
ses Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold, 
Zimmer 624, während der allgemeinen Öffnungszeiten ein-
sehen und in Empfang nehmen. 
 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tage der 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 2 Wochen ver-
strichen sind (§10 Abs. 2 VwZG). 
 
Detmold, den 18.01.2016 
 
Der Landrat  
Im Auftrag 
 
 
(gez. Meierrieks) 

Kr.Bl.Lippe 10.02.2016 
 
 
 
59 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbeschei-

des gegen Herrn Eduard Caldararu 
 
Gegen  
Herrn Eduard Caldararu  
 
wird hiermit unter dem Aktenzeichen 671.1-7020-06-37/15-
B ein Bußgeldbescheid erlassen. 
 
Der Bescheid kann nicht zugestellt werden, da der Emp-
fänger unbekannten Aufenthaltes ist. 
 
Nach § 10 Abs. 1 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) 
wird der Bescheid öffentlich zugestellt. 
 
Den Bescheid kann der Betroffene beim Landrat des Krei-
ses Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold, 
Zimmer 624, während der allgemeinen Öffnungszeiten ein-
sehen und in Empfang nehmen. 
 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tage der 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 2 Wochen ver-
strichen sind (§10 Abs. 2 VwZG). 
 
Detmold, den 20.01.2016 
 
Der Landrat  
Im Auftrag 
 
 
(gez. Meierrieks) 

Kr.Bl.Lippe 10.02.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
60 Öffentliche Zustellung einer Ordnungsverfü-

gung gegen Herrn Eduard Caldararu 
 
Gegen  
Herrn Eduard Caldararu  
 
wird hiermit unter dem Aktenzeichen 671.1-7020-06-37/15-
UV eine Ordnungsverfügung erlassen. 
 
Die Ordnungsverfügung kann nicht zugestellt werden, da 
der Empfänger unbekannten Aufenthaltes ist. 
 
Nach § 10 Abs. 1 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) 
wird der Bescheid öffentlich zugestellt. 
 
Den Bescheid kann der Betroffene beim Landrat des Krei-
ses Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold, 
Zimmer 624, während der allgemeinen Öffnungszeiten ein-
sehen und in Empfang nehmen. 
 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tage der 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 2 Wochen ver-
strichen sind (§10 Abs. 2 VwZG). 
 
Detmold, den 20.01.2016 
 
Der Landrat  
Im Auftrag 
 
 
(gez. Meierrieks) 

Kr.Bl.Lippe 10.02.2016 
 
 
 
61 Öffentliche Zustellung eines Bußgeldbeschei-

des gegen Herrn Ritason-Christofor Dutu 
 
Gegen  
Herrn Ritason-Christofor Dutu 
 
wird hiermit unter dem Aktenzeichen 671.1-7020-06-40/15-
B ein Bußgeldbescheid erlassen. 
 
Der Bescheid kann nicht zugestellt werden, da der Emp-
fänger unbekannten Aufenthaltes ist. 
 
Nach § 10 Abs. 1 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) 
wird der Bescheid öffentlich zugestellt. 
 
Den Bescheid kann der Betroffene beim Landrat des Krei-
ses Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold, 
Zimmer 624, während der allgemeinen Öffnungszeiten ein-
sehen und in Empfang nehmen. 
 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tage der 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 2 Wochen ver-
strichen sind (§10 Abs. 2 VwZG). 
 
Detmold, den 20.01.2016 
 
Der Landrat  
Im Auftrag 
 
 
(gez. Meierrieks) 

Kr.Bl.Lippe 10.02.2016 
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62 Öffentliche Zustellung einer Ordnungsverfü-

gung gegen Herrn Ritason-Christofor Dutu 
 
Gegen  
Herrn Ritason-Christofor Dutu 
 
wird hiermit unter dem Aktenzeichen 671.1-7020-06-40/15-
UV eine Ordnungsverfügung erlassen. 
 
Die Ordnungsverfügung kann nicht zugestellt werden, da 
der Empfänger unbekannten Aufenthaltes ist. 
 
Nach § 10 Abs. 1 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) 
wird der Bescheid öffentlich zugestellt. 
 
Den Bescheid kann der Betroffene beim Landrat des Krei-
ses Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold, 
Zimmer 624, während der allgemeinen Öffnungszeiten ein-
sehen und in Empfang nehmen. 
 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tage der 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 2 Wochen ver-
strichen sind (§10 Abs. 2 VwZG). 
 
Detmold, den 20.01.2016 
 
Der Landrat  
Im Auftrag 
 
 
(gez. Meierrieks) 

Kr.Bl.Lippe 10.02.2016 
 
 
 
63 Öffentliche Zustellung eines Bescheides vom 

21.01.2016 des Landrates des Kreises Lippe 
über die Änderung eines Familiennamens. 

 
Empfänger: Frau    
  Larisa Parchenski 
   
   
Der derzeitige Aufenthaltsort des Empfängers ist unbe-
kannt.  
 
Aus diesem Grunde wird gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 1 Verwal-
tungszustellungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 
vom 07.03.2006 (GV NRW S. 94) – LZG NRW – in der 
Fassung des Gesetzes vom 16.11.2010 der vorgenannte 
Bescheid öffentlich zugestellt. Durch diese öffentliche Zu-
stellung des Dokuments können Fristen in Gang gesetzt 
werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 
 
Den Bescheid kann der Empfänger in Zimmer 270 (Kreis-
haus, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold) wäh-
rend der allgemeinen Dienststunden einsehen und in Emp-
fang nehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tage der 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung zwei Wochen 
verstrichen sind (§ 10 Abs. 2 LZG NRW). 
 
Im Auftrag 
 
 
gez. 
Bestvater 

Kr.Bl.Lippe 10.02.2016 
 
 
 
64 Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2014 
 
Der Entwurf des Jahresabschlusses ist gem. § 101 Abs. 1 
und 8 GO NRW i.V.m. § 103 Abs. 1 GO NRW vom Rech-
nungsprüfungsausschuss bzw. der örtlichen Rechnungs-
prüfung geprüft worden, der Rechnungsprüfungsausschuss 
hat nach Beratung des Entwurfs des Jahresabschlusses 
2014 und der Prüfungsberichte der Rechnungsprüfung ei-
nen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.   
 
Der Kreistag des Kreises Lippe hat in seiner Sitzung am 
25.01.2016 den vom Rechnungsprüfungsausschuss ge-
prüften Jahresabschluss durch Beschluss festgestellt, über 
die Behandlung des Jahresfehlbetrages beschlossen und 
dem Landrat Entlastung erteilt (§ 53 Abs. 1 KrO NRW 
i.V.m. § 96 Abs. 1 GO NRW). 
 
Der Jahresabschluss 2014  des Kreises Lippe wurde der 
Bezirksregierung Detmold gem.  
§ 96 Abs. 2 GO NRW mit Schreiben vom 29.01.2016 an-
gezeigt. 
 
Die wesentlichen Ergebnisse des Jahresabschlusses 
2014 werden wie folgt bekannt gemacht: 
 
Gesamtergebnisrechnung: Jahresfehlbetrag  
   - 1.397.399,66 € 
 
Gesamtfinanzrechnung:  Liquiditätsfehlbetrag
   -4.398.101,11 € 
 
Inanspruchnahme Ausgleichsrücklage:   

Der Jahresfehlbetrag des Jahres 
2014 in Höhe  
von -1.397.399,66 € wird der 
Ausgleichsrücklage 

   entnommen. 
 
Der Jahresabschluss 2014 mit vollständiger Ergebnisrech-
nung, Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz, 
dem Anhang und dem Lagebericht liegt in der Zeit vom 
15.02.2016 bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 
2015 bei der Kreisverwaltung Lippe in Detmold, Felix – Fe-
chenbach - Str. 5, 32756 Detmold – Bürgerservice – wäh-
rend der Dienststunden öffentlich zur Einsichtnahme aus.  
 
Die vollständige Schlussbilanz zum 31.12.2014 ist nach-
stehend abgedruckt. 
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Bekanntmachungsanordnung: 
 
Der Jahresabschluss wird hiermit gem. § 53 Kreisordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (Bekanntmachung vom 
14.07.1994; GV NW S. 646) in der zurzeit gültigen Fassung 
in Verbindung mit § 96 Abs. 2 Satz 2 Gemeindeordnung 
Nordrhein-Westfalen (Bekanntmachung vom 14.07.1994; 
GV  NW S. 666) in der zurzeit gültigen Fassung öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
Detmold, den 10.02.2016 
 
Gez. 
 
 
Schäfer 
- Kämmerer - 

Kr.Bl.Lippe 10.02.2016 
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Stadt Barntrup 
 
65 Ordnungsbehördliche Verordnung zur Auf-

rechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung im Gebiet der Stadt Barntrup vom 
13.01.2016 

 
Aufgrund der §§ 27 und 31 des Gesetzes über Aufbau und 
Befugnisse der Ordnungsbehörden – Ordnungsbehörden-
gesetz (OBG) – in der Fassung der Bekanntmachung vom 
13. Mai 1980 (GV NRW S. 528) sowie der §§ 5, 7, 9 und 10 
des Gesetzes zum Schutz vor Luftverunreinigungen, Ge-
räuschen und ähnlichen Umwelteinwirkungen (Landes-
Immissionsschutzgesetz – LImschG) vom 18. März 1975 
(GV NRW S. 232) in der jeweils zurzeit geltenden Fassung 
wird von der Stadt Barntrup als örtliche Ordnungsbehörde 
gemäß Beschluss des Rates der Stadt Barntrup vom 
11.12.2015 mit Zustimmung der Bezirksregierung Detmold 
vom 21.12.2015 für das Gebiet der Stadt Barntrup folgende 
Verordnung erlassen: 
 

Inhaltsübersicht 
 
§   1  Begriffsbestimmungen 
§   2  Allgemeine Verhaltenspflicht 
§   3  Schutz der Verkehrsflächen und Anlagen 
§   4 Werbung, Wildes Plakatieren 
§   5 Tiere 
§   6 Kastrationspflicht für Freigängerkatzen 
§   7 Verunreinigungsverbot 
§   8 Papierkörbe, Abfallbehälter, Sammelbehälter 
§   9 Wohnwagen, Zelte, Verkaufswagen 
§ 10 Kinderspielplätze, Bolzplätze 
§ 11 Schutzvorkehrungen 
§ 12 Eisflächen 
§ 13 Nummerierung von Gebäuden 
§ 14 Öffentliche Hinweisschilder 
§ 15 Lärmbekämpfung 
§ 16 Geruchsbelästigungen 
§ 17 Verschmutzung durch landwirtschaftliche  
         Arbeiten 
§ 18 Brauchtumsfeuer 
§ 19 Erlaubnisse, Ausnahmen 
§ 20 Ordnungswidrigkeiten 
§ 21 Inkrafttreten 
 

§ 1 
Begriffsbestimmungen 

(1) Verkehrsflächen im Sinne dieser Verordnung sind alle 
dem öffentlichen Verkehr dienenden Flächen ohne 
Rücksicht auf die Eigentumsverhältnisse. 

 
(2) Zu den Verkehrsflächen gehören insbesondere Stra-

ßen, Fahrbahnen, Wege, Gehwege, Radwege, Einrich-
tungen zur Verkehrsberuhigung, Inseln von Kreisver-
kehren, Parkplätze, Parkbuchten, Bushaltestellenbuch-
ten, Bürgersteige, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstrei-
fen, Mehrzweckstreifen, Böschungen, Rinnen und Grä-
ben, Brücken, Unterführungen, Treppen und Rampen 
vor der Straßenfront der Häuser, soweit sie nicht einge-
friedet sind. 

 
(3) Anlagen im Sinne dieser Verordnung sind ohne Rück-

sicht auf die Eigentumsverhältnisse insbesondere alle 
der Allgemeinheit zur Nutzung zur Verfügung stehen-
den oder bestimmungsgemäß zugänglichen 

 

 
1. Grün-, Erholungs-, Spiel- und Sport- 

flächen, Waldungen, Gärten, Friedhöfe, sowie die 
Ufer und Böschungen von Gewässern; 

2. Ruhebänke, Toiletten-, Kinderspiel- und Sportein-
richtungen, Telekommuni-kationseinrichtungen, 
Wetterschutz- und ähnliche Einrichtungen; 

3. Denkmäler und unter Denkmalschutz stehende 
Baulichkeiten sowie Naturdenkmale, Kunstgegen-
stände, Standbilder, Plastiken, Anschlagtafeln, Be-
leuchtungs-, Versorgungs-, Kanalisations-, Entwäs-
serungs-, Katastrophenschutz- und Baustellenein-
richtungen sowie Verkehrsschilder, Hinweiszeichen 
und Lichtzeichenanlagen. 

 
§ 2 

Allgemeine Verhaltenspflicht 
 
(1) Auf Verkehrsflächen und in Anlagen haben sich alle so 

zu verhalten, dass andere nicht gefährdet, geschädigt 
oder mehr als nach den Umständen unvermeidbar be-
hindert werden. Die Benutzung der Verkehrsflächen 
und der Anlagen darf nicht vereitelt oder beschränkt 
werden. 

 
(2) Absatz 1 findet nur insoweit Anwendung, als die darin 

enthaltenen Verhaltenspflichten und Benutzungsgebote 
nicht der Regelung des Verkehrs im Sinne der Straßen-
verkehrsordnung auf Verkehrsflächen und in Anlagen 
dienen. Insoweit ist § 1 Abs. 2 der Straßenverkehrsord-
nung einschlägig. 

 
§ 3 

Schutz der Verkehrsflächen und Anlagen 
(1) Die Anlagen und Verkehrsflächen sind schonend zu 

behandeln. Sie dürfen nur ihrer Zweckbestimmung ent-
sprechend genutzt werden. Vorübergehende Nut-
zungseinschränkungen auf Hinweistafeln sind zu be-
achten. 

(2) Es ist insbesondere untersagt, 
1. in den Anlagen und auf Verkehrsflächen unbefugt 

Bäume, Sträucher und Pflanzen aus dem Boden zu 
entfernen, zu beschädigen oder Teile davon abzu-
schneiden, abzubrechen, umzuknicken oder sonst 
wie zu verändern; 
 

2. in den Anlagen und auf Verkehrsflächen unbefugt 
Bänke, Tische, Einfriedungen, Spielgeräte, Ver-
kehrszeichen, Straßen- und Hinweisschilder, Ge-
genstände, die der Verkehrsberuhigung dienen, und 
andere Einrichtungen und Gegenstände zu entfer-
nen, zu versetzen, zu beschädigen, zu beschmut-
zen, zu bemalen oder anders als bestimmungsge-
mäß zu nutzen; 
 

3. sich in den Anlagen und auf Verkehrs- 
flächen so zu verhalten, dass andere Personen bei 
deren Benutzung behindert  
oder insbesondere durch Lärm, aufdring-liches Ver-
halten, störenden Alkoholgenuss, Aufenthalt im be-
trunkenen Zustand und Betteln belästigt werden; 
 

4. in den Anlagen zu grillen oder andere Feuer (z.B. 
Lagerfeuer) abzubrennen, 

 
5. in den Anlagen und auf Verkehrsflächen zu über-

nachten, 
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6. in den Anlagen und auf Verkehrsflächen die Not-

durft zu verrichten, 
 
7. in den Anlagen und auf Verkehrsflächen, 

insbesondere auf Grünflächen, Gegenstände abzu-
stellen oder Materialien zu lagern; 

 
8. in den Anlagen Kraftfahrzeuge und An- 

hänger abzustellen;  
 
9. die Anlagen zu befahren; 

dies gilt nicht für Unterhalts- und  
Notstandsarbeiten sowie für das Befahren 
mit Kinderfahrzeugen und  
Fortbewegungsmitteln wie Krankenfahr- 
stühle,  sofern Personen nicht behindert 
werden; 
 

10. Sperrvorrichtungen und Beleuchtungen zur  Siche-
rung von Verkehrsflächen und Anlagen unbefugt zu 
beseitigen, zu beschädigen oder zu  verändern, so-
wie Sperrvorrichtungen zu überwinden; gleiches gilt 
für Vorrichtungen zum Umwelt- und Naturschutz 
(wie Amphibienschutz) an Straßen und Wegen; 
 

11. auf Verkehrsflächen und in Anlagen Sperr- und/oder 
Abwehrvorrichtungen aufzustellen, Werbe- und 
Hinweisschilder zu errichten, biologische oder che-
mische Mittel, sowie mechanische Vorrichtungen 
zur Abwehr von Mensch und Tier auszubringen. 
 

12. Hydranten, Straßenrinnen und Einflussöffnungen 
oder Straßenkanäle zu ver-decken oder ihre Ge-
brauchsfähigkeit sonst wie zu beeinträchtigen; 
 

13. gewerbliche Betätigungen, die einer Erlaubnis nach 
§ 55 Abs. 2 Gewerbeordnung bedürfen, vor öffentli-
chen Gebäuden, insbesondere Kirchen, Schulen 
und  Friedhöfen im Einzugsbereich von Ein- und 
Ausgängen auszuüben. 
 
Die Vorschriften des Straßen- und Wegegesetzes 
Nordrhein-Westfalen und aufgrund dieses Gesetzes 
ergangenen Satzungen bleiben hiervon unberührt.  

 
§ 4 

Werbung, Wildes Plakatieren 
(1) Es ist verboten, auf Verkehrsflächen und in Anlagen, 

insbesondere an Bäumen, Haltestellen und Wartehäus-
chen, Strom- und Ampelschaltkästen, Lichtmasten, 
Signalanlagen, Verkehrszeichen und sonstigen Ver-
kehrseinrichtungen, an Abfallbehälter und Sammelcon-
tainern und an sonstigen für diese Zwecke nicht be-
stimmten Gegenständen und Einrichtungen, sowie an 
den im Angrenzungsbereich zu den Verkehrsflächen 
und Anlagen gelegenen Einfriedungen, Hauswänden 
und sonstigen Einrichtungen und Gegenständen, soweit 
sie von der öffentlichen Straße aus einsehbar sind,  
Flugblätter, Druckschriften, Handzettel, Geschäftsemp-
fehlungen, Veranstaltungshinweise und sonstiges Wer-
bematerial anzubringen, zu verteilen oder zugelassene 
Werbeflächen durch Überkleben, Übermalen oder in 
sonstiger Art und Weise zu überdecken.  

 
(2) Ebenso ist es untersagt, die in Absatz 1 genannten Flä-

chen, Einrichtungen und Anlagen zu bemalen, zu be-
sprühen, zu beschriften, zu    bekleben, zu beschmut-
zen oder in sonstiger Weise zu verunstalten. 

 
(3) Das Verbot gilt nicht für von der Stadt genehmigte Nut-

zungen oder konzessionierte Werbeträger, sowie für 
bauaufsichtsrechtlich genehmigte Werbeanlagen. Sol-
che Werbean-lagen dürfen jedoch in der äußeren Ge-
staltung nicht derart vernachlässigt werden, dass sie 
verunstaltend wirken. 

 
(4) Soweit im Rahmen der Sondernutzung nach den stra-

ßenrechtlichen Bestimmungen das vorübergehende 
Aufstellen von Werbefahrzeugen oder von anderen 
Werbeanlagen auf Gehwegen erlaubt wird, dürfen die 
Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs nicht beein-
trächtigt und der Fußgängerverkehr nicht behindert o-
der belästigt werden. 

 
§ 5 

Tiere 
(1) Auf Verkehrsflächen und in Anlagen innerhalb im Zu-

sammenhang bebauter Ortsteile sowie bei öffentlichen 
Versammlungen, Volksfesten und sonstigen Veranstal-
tungen mit Menschenansammlungen sind Hunde an ei-
ner zur Vermeidung von Gefahren geeigneten Leine 
von aufsichtsfähigen Personen zu führen.  
Zusätzlich sind die Bestimmungen des § 2 Abs. 3 Satz 
2 Landesforstgesetz zu beachten. Im Übrigen gelten die 
Vorschriften des Landeshundegesetzes. 

 
(2) Wer auf Verkehrsflächen und in Anlagen Tiere insbe-

sondere Pferde und Hunde mit sich führt, hat dafür zu 
sorgen, dass sie Personen und andere Tiere nicht ge-
fährden, Sachen nicht beschädigen. Entstandene Ver-
unreinigungen sind unverzüglich und schadlos vom 
Tierhalter oder Tierführer zu beseitigen.  

 
(3) Bissige und bösartige Hunde, sowie Hunde, die die 

Gewohnheit haben, Menschen anzuspringen, sind auf 
öffentlichen Verkehrs-flächen und in Anlagen an einer 
kurzen Leine zu führen. Gefährliche Hunde müssen zu-
sätzlich einen Maulkorb tragen.   

 
(4) Wer Hunden auf privaten Grundstücken Freilauf ge-

währt, hat dafür zu sorgen, dass sie die öffentliche Si-
cherheit und Ordnung nicht gefährden, indem sie die 
Einfriedungen überspringen oder das Grundstück ohne 
Aufsicht verlassen können. 

 
(5) Die Vorschrift in Abs. 1 gilt nicht für Polizei- und Ret-

tungshunde im Einsatz, die Vorschrift in Abs. 2, Satz 2, 
gilt nicht für Polizei-, Blinden- und Rettungshunde im 
Einsatz. 

 
(6) Wildlebende Tauben dürfen nicht zielgerichtet oder ge-

zielt gefüttert werden. 
 
(7) Nichtgenehmigte Fütterungen von Enten, Gänsen und 

Schwänen an öffentlich zugänglichen Teichanlagen 
sind verboten. 

 
(8) Anderweitige Vorschriften über die Tierhaltung, insbe-

sondere Vorschriften des Landeshundegesetzes NRW 
und des Immissionsschutzgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen bleiben unberührt. 
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§ 6 

Kastrationspflicht 
für Freigängerkatzen 

(1) Katzenhalter, die ihrer Katze Zugang ins Freie gewäh-
ren, haben diese zuvor von einem 
Tierarzt kastrieren und mittels Tätowierung oder Mikro-
chip kennzeichnen zu lassen. Dieses gilt nicht für Kat-
zen, die jünger als 5 Monate sind. Die Kastration ist auf 
Verlangen der zuständigen Behörde durch eine tierärzt-
liche Bescheinigung nachzuweisen. Als Katzenhalter im 
vorstehenden Sinne gilt auch, wer freilaufenden Katzen 
regelmäßig Futter zur Verfügung stellt.  

 
(2) Für die Zucht von Rassekatzen können im Einzelfall auf 

Antrag Ausnahmen von der 
Kastrationspflicht zugelassen werden, sofern eine Kon-
trolle und Versorgung der Nachzucht glaubhaft darge-
legt wird.  
Im Übrigen bleibt § 19 unberührt. 

 
§ 7 

Verunreinigungsverbot 
(1) Jede Verunreinigung der Verkehrsflächen und Anlagen 

ist untersagt. 
 

Unzulässig ist insbesondere 
 
1. das Wegwerfen und Zurücklassen von Unrat, Grün-

schnitt, Lebensmitteln, gebrauchten Kaugummi, Ziga-
rettenkippen, Papier, Glas, Konservendosen oder sons-
tigen Verpackungsmaterialien sowie von scharfkanti-
gen, spitzen, gleitfähigen oder anderweitig gefährlichen 
Gegenständen; 
 

2. das Ausschütten jeglicher Schmutz- und Abwässer so-
wie das Ableiten von Regenwasser auf Straßen und 
Anlagen, wobei die ordnungsgemäße Einleitung in die 
Kanalisation unter Beachtung der einschlägigen Vor-
schriften ausgenommen ist; 

 
3. das Reinigen und Waschen von Kraftfahrzeugen, Ge-

fäßen u.a. Gegenständen, insbesondere das Reinigen 
oder Absprühen von Motoren, der Unterseite von Kraft-
fahrzeugen oder sonstiger öliger Gegenstände ist ver-
boten. 
Die Vornahme eines Ölwechsels ist auf Straßen und in 
Anlagen ebenfalls verboten.  
Für private Grundstücke gilt die Ab-wassersatzung  der 
Stadt Barntrup in der jeweils geltenden Fassung. 

 
4. das Ablassen und die Einleitung von Öl, Altöl, Benzin, 

Benzol oder sonstigen flüssigen, schlammigen und/oder 
feuergefährlichen Stoffen auf die Straße oder in die Ka-
nalisation. Gleiches gilt für das Ab- oder Einlassen von 
Säuren/Basen,  
säure-/basehaltigen oder giftigen Flüssigkeiten. Falls 
derartige Stoffe durch Unfall oder aus einem anderen 
Grunde auslaufen, hat der Verursacher alle erforderli-
chen Maßnahmen zu ergreifen, um ein Eindringen die-
ser Stoffe in das Grundwasser oder in die Kanalisation 
zu verhindern. Dem Ordnungsamt – außerhalb der 
Dienststunden des Ordnungsamtes der Polizei – ist zu-
dem sofort Mitteilung zu machen; 

 
5. der Transport von Flugasche, Flugsand oder ähnlichen 

Materialien auf offenen Lastkraftwagen, sofern diese 
Stoffe nicht abgedeckt oder in geschlossenen Behält-
nissen verhüllt worden sind. 

 
(2) Hat jemand öffentliche Verkehrsflächen oder öffentliche 

Anlagen - auch in Ausübung eines Rechtes oder einer 
Befugnis – verunreinigt oder verunreinigen lassen, so 
muss die Person unverzüglich für die Beseitigung die-
ses Zustandes sorgen. Insbesondere haben diejenigen, 
die Waren zum sofortigen Verzehr anbieten, Abfallbe-
hälter in ausreichender Größe sichtbar aufzustellen, 
rechtzeitig zu entleeren und darüber hinaus in einem 
Umkreis von 30 m die Rückstände der abgegebenen 
Waren (z.B. Verpackungsmaterialien) einzusammeln 
und ordnungsgemäß zu beseitigen. 
 

(3) Die Absätze 1 und 2 finden nur Anwendung, soweit 
durch die Verunreinigung nicht der öffentliche Verkehr 
gefährdet oder erschwert wird und somit § 32 der Stra-
ßenverkehrsordnung nicht anwendbar ist. 

 
§ 8 

Papierkörbe, Abfallbehälter, Sammelbehälter 
(1) Die von der Stadt Barntrup auf öffentlichen Verkehrsflä-

chen und in Anlagen bereitgestellten  Papierkörbe dür-
fen nur für die Beseitigung von Unterwegsabfällen (Ab-
fälle, die beim Aufenthalt und Verkehr auf öffentlichen 
Verkehrsflächen anfallen) genutzt werden. In Haushalt 
und Garten angefallener Müll sowie gewerbliche Abfälle 
dürfen nicht in Papierkörbe gefüllt werden, die auf Ver-
kehrsflächen oder in Anlagen aufgestellt sind. 

 
(2) Das Einbringen von gewerblichem  

Recyclingabfall in Sammelbehälter, die in 
Anlagen oder auf Verkehrsflächen auf- 
gestellt sind, ist verboten. 
 

(3) Sammelbehälter für Wertstoffe, wie z.B. Altglas, Textili-
en etc., dürfen nur mit den dem Sammelzweck  ent-
sprechenden Materialien gefüllt werden. Das Einwerfen 
von Altglas in die Sammelbehälter ist nur  werktags in 
der Zeit von 7.00 Uhr bis 13.00 Uhr und von 15.00 Uhr 
bis 19.00 Uhr gestattet. 
 

(4) Die Standorte der Sammelbehälter dürfen nicht verun-
reinigt werden. Insbesondere das 
Abstellen von Altkleidern, Dosen, Glas, Papier, Sperr-
müll oder dergleichen neben Recyclingcontainern ist 
verboten.  
 

(5) Müllgefäße aller Art, in denen Haushaltsabfälle oder 
Abfälle aus Gewerbebetrieben abgelagert  werden, sind 
auf den Grundstücken abzustellen und zwar so, dass 
das Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt wird. 
Insbesondere müssen die Müllgefäße an schattigen 
Plätzen aufgestellt werden und mit dicht schließenden 
Deckeln versehen sein. Sie sind stets geschlossen zu 
halten, damit Bewohner der Grundstücke und Bewoh-
ner von Nachbargrundstücken nicht durch Gerüche, 
Fliegen oder sonstige Schädlinge belästigt werden. 

 
(6) Die gefüllten Abfallbehälter dürfen frühestens ab 20.00 

Uhr am Abend vor der Entleerung durch die Müllabfuhr 
bereitgestellt werden. Dabei ist darauf zu achten, dass 
eine Störung der öffentlichen Sicherheit ausgeschlos-
sen ist. Nach der Entleerung sind die Abfallbehälter un-
verzüglich von der Straße zu entfernen. Es ist verboten, 
explosive, feuergefährliche oder giftige Stoffe in die  Ab-
fallbehälter einzufüllen.  
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(7) Die für die Sperrgutabfuhr bereitgestellten Gegenstän-

de sind so aufzustellen und erforderlichenfalls zu ver-
packen, dass eine Behinderung des Verkehrs und eine 
Verunreinigung der Straße ausgeschlossen ist. 
Nicht von der Sperrgutabfuhr mitgenommene Gegen-
stände müssen umgehend, spätestens jedoch bis zum 
Einbruch der Dunkelheit, von der Straße  entfernt wer-
den. 
Das Gleiche gilt für den für die Grünschnittabfuhr be-
reitgestellten und nicht mitge-nommenen Grünschnitt. 
 

(8) Verunreinigungen durch nicht abgeholte Haushaltsab-
fälle, sperrige Abfälle, Altstoffe und Gartenabfälle sind 
von der bereit stellenden Person unverzüglich und 
schadlos zu beseitigen. 
 

(9) Die Absätze 1 bis 8 finden nur Anwendung, soweit 
durch die Verunreinigungen nicht der öffentliche Ver-
kehr erschwert wird und somit § 32 Straßenverkehrs-
ordnung nicht anwendbar ist.  

 
§ 9 

Wohnwagen, Zelte, Verkaufswagen 
(1) Das Ab- und Aufstellen von Wohnwagen, Zelten und 

ähnlichen Wohngelegenheiten sowie von Verkaufswa-
gen in Anlagen ist verboten. 
 

(2) Ausnahmen können in Einzelfällen gestattet  werden, 
wenn dies dem öffentlichen Interesse z.B. zur Deckung 
des Freizeitbedarfs der Bevölkerung dient. 

 
§ 10 

Kinderspielplätze, Bolzplätze 
(1) Kinderspielplätze und Bolzplätze dienen nur der Benut-

zung durch Kinder bis 14 Jahre,  soweit nicht durch 
Schilder eine andere Altersgrenze festgelegt ist.  Außer 
ihnen dürfen dort nur Erziehungsberechtigte und Auf-
sichtspersonen anwesender Kinder verweilen.  
 

(2) Andere Aktivitäten, insbesondere Skateboard fahren 
und Fahren mit Inlineskatern sowie Ballspiele jeglicher 
Art, sind auf Kinderspielplätzen verboten, es sei denn, 
dass hierfür besondere Flächen ausgewiesen sind. Auf 
Bolzplätzen sind nur Ballspiele erlaubt. 
 

(3) Der Aufenthalt auf den Kinderspiel- und Bolzplätzen ist 
nur tagsüber bis zum Einbruch der Dunkelheit erlaubt.  
 

(4) Das Rauchen sowie der Genuss von Alkohol ist auf 
Kinderspiel- und Bolzplätzen untersagt. 
 

(5) Auf Kinderspiel- und Bolzplätzen dürfen Tiere nicht mit-
geführt werden.  
Eine Ausnahme gilt nur für Blindenführhunde, die an 
der Leine zu führen sind. 
 

(6) Veranstaltungen, die auf Bolzplätzen durchgeführt wer-
den sollen, bedürfen einer Erlaubnis nach § 19 dieser 
Verordnung. 

 
§ 11 

Schutzvorkehrungen 
(1) Bei allen Arbeiten an Gebäuden und für alle sonstigen 

Fälle, bei denen Gegenstände auf  
Verkehrsflächen und Anlagen herabfallen können, das 
gilt auch für Blumentöpfe, Blumenkästen sowie Werbe-
schilder/Plakate, sind geeignete Schutzvorkehrungen  
 

 
zu treffen, damit Personen nicht verletzt oder Sachen 
beschädigt werden können. 

 
(2) Schneeüberhang und/oder Eisbildung an Gebäuden, 

sonstigen Anlagen und Einrichtungen insbesondere an 
Dächern und Dachrinnen, durch die Verkehrsflächen 
oder Anlagen gefährdet werden, sind unverzüglich vom 
Ordnungspflichtigen unter Berücksichtigung aller Vor-
sichtsmaßnahmen zu beseitigen. Ist dies nicht möglich, 
muss der Ordnungspflichtige unter Einbeziehung der 
städtischen Ordnungsbehörde die Gefahrenstelle absi-
chern. Bei Gefahr im Verzug ist die Polizei zu unterrich-
ten. 
 

(3) Verstopfte und überlaufende Dachrinnen, sowie schad-
hafte Regenabfallrohre, die Verkehrsteilnehmer beein-
trächtigen, sind vom Ordnungspflichtigen unverzüglich 
instand zu setzen. 

 
(4) Frisch gestrichene öffentlich zugängliche Gegenstände 

und Flächen sind durch auffallende Hinweise kenntlich 
zu machen.  

 
(5) Grundstückseinfriedungen müssen so hergestellt und 

unterhalten werden, dass sie niemand behindern oder 
gefährden. Insbesondere dürfen Stacheldraht, Nägel 
und andere scharfe oder spitze Gegenstände an den 
Einfriedungen nicht so angebracht werden, dass sie 
Personen oder Sachen beschädigen. 

 
(6) In den Verkehrs- bzw. Anlagenraum aufschlagende Tü-

ren, Fenster und ähnliche Vorrichtungen oder sonst 
hineinragende Gegenstände, wie Schaukästen und Wa-
renautomaten müssen so angebracht sein, dass sie 
niemand behindern oder gefährden. Kellerschächte und 
ähnliche Öffnungen müssen mit festen Verschlüssen 
abgedeckt sein. Sie sind so anzubringen, dass niemand 
über sie stürzen oder sich anderweitig verletzen kann. 

 
(7) Einfriedungen, Büsche und Hecken dürfen  nicht so in 

die Verkehrsflächen hineinragen, dass diese die Ver-
kehrssicherheit beeinträchtigen. Grundsätzlich müssen 
Äste und Zweige über Gehwegen mindestens  2,50 Me-
ter und über Fahrbahnen mindestens 5 Meter gemes-
sen vom Erdboden der in § 1 dieser Verordnung aufge-
führten Verkehrsflächen entfernt sein.  
Einfriedungen, Büsche und Hecken an Straßenkreu-
zungen und Kurven sind nach Art und Höhe so zu ge-
stalten, dass die Verkehrsübersicht gewährleistet ist. 
Der § 30 Abs. 2 des Straßen- und Wegegesetzes Nord-
rhein-Westfalen bleibt unberührt. 
 

(8) Jede Grundstückseigentümerin, jeder Grundstücksei-
gentümer oder jede nutzungsberechtigte Person ist 
verpflichtet, den Grundbesitz frei von Ratten und ande-
rem Ungeziefer zuhalten. 

 
§ 12 

Eisflächen 
(1) Das Betreten oder Befahren von Eisflächen, die sich 

auf öffentlich zugänglichen Gewässern gebildet haben, 
ist verboten. 

 
(2) Das Verbot gemäß Absatz 1  gilt nicht für Gewässer im 

Zusammenhang mit der fischereirechtlichen Hege und 
des Fischereiausübungsrechts. 
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§ 13 

Nummerierung von Gebäuden 
(1) Jedes Haus ist vom Eigentümer bzw. von der Eigentü-

merin oder den Nutzungsberechtigten auf eigene  Kos-
ten mit der von der Stadt dem Grundstück zugeteilten 
Hausnummer zu versehen. Die Hausnummer muss von 
der Straße erkennbar sein und lesbar erhalten werden.  

(2) Die Hausnummer ist unmittelbar neben dem Hauptein-
gang deutlich sichtbar anzubringen.  Liegt der Haupt-
eingang nicht an der Straßenseite, so ist sie an der zur 
Straße gelegenen Hauswand oder Einfriedung des 
Grundstücks, und zwar an der dem Haupteingang 
nächstliegenden Hauswand/Einfriedung, an zubringen. 
Ist ein Vorgarten vorhanden, der das Wohngebäude zur 
Straße hin verdeckt oder die Hausnummer nicht erken-
nen lässt,  so ist sie an der  Einfriedung neben dem  
Eingangstor bzw. der Eingangstür zu befestigen oder 
ggfls. separat anzubringen.  

(3) Bei Umnummerierungen darf die bisherige Hausnum-
mer während einer Übergangszeit  von einem Jahr 
nicht entfernt werden. Sie ist während dieser Zeit in ge-
eigneter Weise so durchzustreichen oder zu überkle-
ben, dass die alte Nummer noch deutlich lesbar bleibt. 

 
§ 14 

Öffentliche Hinweisschilder 
(1) Grundstückseigentümer/innen, Erbbauberechtigte, 

sonstige dingliche Berechtigte, Nießbraucher/innen und 
Besitzer/innen müssen dulden, dass Zeichen, Aufschrif-
ten und  sonstige Einrichtungen an den Gebäuden und 
Einfriedungen oder sonst wie auf  den Grundstücken 
angebracht, verändert oder ausgebessert werden, 
wenn dies zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Si-
cherheit und  Ordnung erforderlich ist. Hierzugehören 
u.a. Straßenschilder, Hinweisschilder für Gas-, Elektrizi-
täts-, Wasserleitungs- und andere öffentliche Einrich-
tungen, Vermessungszeichen, Feuermelder und Ein-
richtungen der Straßenbeleuchtung. Die betroffene 
Person ist vorher zu benachrichtigen. 

(2) Es ist untersagt, die in Absatz 1 genannten Zeichen, 
Aufschriften und sonstigen Einrichtungen zu beseitigen, 
zu verändern oder zu verdecken. 

 
§ 15 

Lärmbekämpfung 
(1) In reinen, allgemeinen Wohngebieten und Sondergebie-

ten sind Tätigkeiten, die mit besonderer Lärmentwick-
lung verbunden sind, nur werktags in der Zeit von 7.00 
– 13.00 Uhr  und von 15.00 – 20.00 Uhr erlaubt.  
Als solche Tätigkeiten gelten insbesondere 
1. der Gebrauch von Rasenmähern mit Elektro- oder 

Verbrennungsmotor (keine Ausnahme für beson-
ders geräuscharme Geräte und Maschinen, die mit 
dem gemeinschaftlichen Umweltzeichen nach Art. 8 
der Verordnung Nr. 1980/2000/EG gekennzeichnet 
sind), Vertikutierer, Heckenscheren, Motorkettensä-
gen, Motorhacken, Rasentrimmern, Rasenkanten-
schneidern; 

2. das Holzhacken, Hämmern, Sägen, Bohren, Schlei-
fen, Fräsen, Schreddern. 

(2) Abweichend von Absatz 1 dürfen Freischneider, 
Grastrimmer/Graskantenschneider (mit Verbrennungs-
motor), Laubbläser und Laubsammler nur werktags in 
der Zeit von 9.00 –  13.00 Uhr und von 15.00 – 17.00 
Uhr betrieben werden (Ausnahme: besonders ge-
räuscharme Geräte und Maschinen, die mit dem ge-
meinschaftlichen Umweltzeichen nach Art. 8 der Ver-
ordnung Nr. 1980/2000/EG gekennzeichnet sind). 

 
(3) Absatz 1 findet keine Anwendung auf landwirtschaftlich- 

und forstwirtschaftliche Tätigkeiten, gewerbliche Tätig-
keiten sowie auf Lärmimmissionen durch landwirtschaft-
liche Betriebe. 

(4) Kinderlärm muss im Wohnumfeld in der Regel als sozi-
aladäquat und ortsüblich hingenommen werden. Absatz 
1 Satz 1 ist nicht anwendbar. 

(5) Vor Alten- und Pflegeheimen, vor Kirchen während des 
Gottesdienstes sowie vor Schulen während des Unter-
richts sind laute Spiele und anderer vermeidbarer Lärm 
verboten. 

 
§ 16 

Geruchsbelästigungen 
(1) Stalldung darf innerhalb von oder in unmittelbarer Nähe 

zu im Zusammenhang bebauten Ortsteilen an Sonnta-
gen und gesetzlichen Feiertagen nicht, an den Werkta-
gen unmittelbar davor nur bis 12.00 Uhr ausgebracht 
werden. Er ist unverzüglich in geeigneter Weise einzu-
arbeiten, an Werktagen vor Sonntagen und gesetzli-
chen Feiertagen bis spätestens 20.00 Uhr, im Übrigen 
spätestens am unmittelbar folgenden Werktag.  

(2) Auf bestellten Ackerflächen, wo eine Einarbeitung nicht 
möglich ist, dürfen Dungstoffe nur dann aufgebracht 
werden, wenn Geruchsbelästigungen durch die Art der 
Aufbringung vermieden werden. 

(3) Für Jauche, Gülle und andere extrem übel riechende 
Stoffe gilt Absatz 1 im gesamten Stadtgebiet. 

(4) Unvermeidbare Ausnahmen hiervon sind nur bei kühler 
oder bedeckter Witterung zulässig. 

(5) Die Bestimmungen der Gülleverordnung, der Klär-
schlammverordnung, der städtischen Satzung über die 
Entwässerung der Grundstücke und den Anschluss an 
die öffentliche Abwasseranlage bleiben unberührt. 

 
§ 17 

Verschmutzung 
durch landwirtschaftliche Arbeiten 

(1) Vor der Auffahrt auf eine Straße sind landwirtschaftliche 
Fahrzeuge so zu reinigen, dass die Straße nicht mehr 
als unvermeidbar verschmutzt werden kann. 

(2) Ausgebaute Wirtschaftswege, die durch die Feldarbeit 
verschmutzt werden, sind täglich, spätestens nach Be-
endigung der Feldarbeit, durch den Verursacher der 
Verschmutzungen ordnungsgemäß zu reinigen. Die 
Haftung des Verschmutzers bleibt unberührt.  

 
§ 18 

Brauchtumsfeuer 
(1) Das Abbrennen von Feuern, die auf überliefertem 

Brauchtum beruhen (z.B. Osterfeuer), oder aus beson-
derem Anlass ist nur im Rahmen öffentlicher Veranstal-
tungen, die für jedermann zugänglich sind, zulässig und 
bedarf einer Erlaubnis. 

(2) Die Erlaubnis ist spätestens zwei Wochen vorher 
schriftlich unter Beifügung eines Lageplanes zu bean-
tragen. Hierbei sind zwei erwachsene Aufsichtsperso-
nen zu benennen, die für die ordnungsgemäße Vorbe-
reitung und Durchführung des Abbrennens verantwort-
lich sind. 

(3) Für das jeweilige Feuer dürfen nur pflanzliche Abfälle, 
wie Stroh, Schlagabraum, Baum- oder Strauchholz 
verwendet werden.  

(4) Zum Schutz der Kleintiere ist das Feuerungsmaterial 
− nach dem Aufschichten mit einem kleinmaschigen 

Zaun zu umgeben (Höhe ca. 1 m) 
oder 

− am Tage des Verbrennens umzuschichten. 
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Zur Verhinderung von Nestbau und Brutbeginn von Vö-
geln sind Abwehrmaßnahmen zu treffen, wie das An-
bringen von flatternden Bändern. Vor dem Anzünden 
des Feuers ist das Brennmaterial sorgfältig auszuklop-
fen. 

(5) Die Holzstöße sollen maximal eine Höhe von 3,50 m 
und einen Durchmesser von 7 m nicht überschreiten. 

(6) Der Verbrennungsvorgang ist so zu steuern, dass Ge-
fahren, Nachteile, erhebliche Belästigungen  durch 
Luftverunreinigungen, insbesondere durch Rauchent-
wicklung, nicht eintreten können und ein Übergreifen 
des Feuers durch Ausbreiten der Flammen oder durch 
Funkenflug über den Verbrennungsort hinaus verhin-
dert wird. Das Feuer darf bei starkem Wind nicht ange-
zündet werden. Es ist bei aufkommendem starkem 
Wind unverzüglich zu löschen. 

(7) Das Abbrennen von Brauchtumsfeuer im Freien ist un-
tersagt, soweit die Nachbarschaft oder die Allgemein-
heit hierdurch gefährdet oder erheblich belästigt werden 
können. 

(8) Bei Waldbrandgefahr ist das Abbrennen des Feuers 
verboten.§ 47 Abs. 1 Landesforstgesetz für das Land 
NRW (LFoG) ist zu beachten. 

(9) Der/die Bürgermeister/in kann den Veranstaltern jeder-
zeit weitere Auflagen zum Schutz gegen schädliche 
Umwelteinwirkungen oder gegen allgemeine Gefahren, 
die vom Abbrennplatz ausgehen können, erteilen.   

(10) Für das Verbrennen von Schlagabraum ist die Zu-
ständigkeit der Forstbehörde, Landesbetrieb Wald und 
Holz NRW, gemäß Zuständigkeitsverordnung Umwelt-
schutz (ZustVU) gegeben. 

 
§ 19 

Erlaubnisse, Ausnahmen 
(1) Der/Die Bürgermeister/in kann auf Antrag Ausnahmen 

von den Bestimmungen dieser Verordnung zulassen, 
wenn die Interessen des/der Antragstellers/in die durch 
die Verordnung geschützten öffentlichen und privaten 
Interessen im Einzelfall nicht nur geringfügig überwie-
gen. Die Erlaubnis kann mit  Auflagen versehen wer-
den. 

(2) Die in anderen Rechtsvorschriften getroffenen Rege-
lungen, insbesondere danach erforderliche Erlaubnisse 
und Genehmigungen, werden durch diese Verordnung 
nicht berührt. 

 
§ 20 

Ordnungswidrigkeiten 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 

1. die allgemeine Verhaltenspflicht gem. § 2 dieser 
Verordnung  verletzt; 

2. die Schutzpflichten hinsichtlich der Verkehrsflächen 
und Anlagen gem. § 3 dieser Verordnung verletzt; 

3. das Verbot des unbefugten Werbens und Plakatie-
rens gem. § 4 dieser Verordnung verletzt; 

4. die Bestimmungen hinsichtlich Haltung, des Mitfüh-
rens sowie der Fütterung von Tieren gem. § 5 die-
ser Verordnung verletzt;  

5. das Kastrations- und Kennzeichnungsgebot für 
Freigängerkatzen gem. § 6 dieser Verordnung ver-
letzt; 

6. das Verunreinigungsverbot gem. § 7 dieser Verord-
nung  verletzt; 

7. die Bestimmungen über Papierkörbe, Abfallbehälter 
und Sammelbehälter gem. § 8 dieser Verordnung  
verletzt; 

 

 
8. das Ab- und Aufstellverbot von Wohnwagen,  Zelten 

und Verkaufswagen gem. § 9 dieser Verordnung  
verletzt; 

9. das Verbot der unbefugten Benutzung von  Kinder-
spiel- und Bolzplätzen gem. § 10 dieser Verordnung  
verletzt; 

10. die Verpflichtung hinsichtlich der Schutz- vorkeh-
rungen gem. § 11 dieser Verordnung verletzt; 

11. das Verbot hinsichtlich des Betretens oder Befah-
rens von Eisflächen auf öffentlich zugänglichen Ge-
wässern gem. § 12 dieser Verordnung  verletzt; 

12. die Nummerierungspflicht gem. § 13 dieser Verord-
nung  verletzt; 

13. die Duldungspflicht gem. § 14 dieser Verordnung  
verletzt; 

14. gegen die Bestimmungen in § 17 über die Ver-
schmutzung durch landwirtschaftliche Arbeiten ver-
stößt; 

15. die Erlaubnispflicht gem. §  19 dieser Verordnung  
verletzt. 

 
(2) Ordnungswidrig gem. § 17  Abs. 1 Buchstabe b) Lan-

des-Immissionsschutzgesetz handelt, wer vorsätzlich 
oder fahrlässig 

 
1. gegen die Bestimmungen des § 15 dieser Verord-

nung  verstößt, 
2. gegen die Bestimmungen des § 16 dieser Verord-

nung  verstößt,  
3. gegen die Bestimmungen des § 18 dieser Verord-

nung verstößt. 
 
(3) Verstöße gegen diese Verordnung können nach dem 

Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) vom 24. Mai 
1968 in der Neufassung vom 19.02.1987 (BGBl. I S. 
602) in der zurzeit geltenden Fassung geahndet wer-
den, soweit sie nicht nach Bundes- oder Landesrecht 
mit Strafen oder Geldbußen bedroht sind. 

 
§ 21 

Inkrafttreten 
Diese Verordnung tritt eine Woche nach dem Tage ihrer 
Verkündung im Kreisblatt, Amtsblatt des Kreises Lippe und 
seiner Städte und Gemeinden, in Kraft und wird mit Ablauf 
des 31. Dezember 2030 ungültig. 
 

Stadt Barntrup 
als örtliche Ordnungsbehörde 

 
Die vorstehende ordnungsbehördliche Verordnung wird 
hiermit verkündet. 
 
Barntrup, den 13. Januar 2016 
 
Stadt Barntrup 
Der Bürgermeister 
 
 
Schell 

Kr.Bl.Lippe 10.02.2016 
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Stadt Detmold 
 
66 Wahl der Schiedspersonen und deren Stellver-

treter 
 
Der Rat der Stadt Detmold hat in seiner öffentlichen Sit-
zung am 19.11.2015 die Schiedspersonen / Stellvertreter in 
den Schiedsamtsbezirken 1 und 2 wie folgt gewählt: 
 
Schiedsamtsbezirk 1: 
 
Schiedsfrau:  Vertreter: 
Frau Erika Hannich  Herr Marco Hermann 
Amtssitz/Amtsraum: Amtssitz/Amtsraum: 
Albert-Schweitzer-Str. 37 Wilhelm-Holländer-Weg 9 
32758 Detmold  32760 Detmold 
 
Ortsteile: 
Berlebeck, Detmold-Süd, Heidenoldendorf, Heiligenkir-
chen, Hiddesen, Pivitsheide VH, Pivitsheide VL. 
 
Schiedsamtsbezirk 2: 
 
Schiedsmann:  Vertreterin: 
Herr Marco Hermann Frau Erika Hannich 
Amtssitz/Amtsraum: Amtssitz/Amtsraum: 
Wilhelm-Holländer-Weg 9 Albert-Schweitzer-Str. 37 
32760 Detmold  32758 Detmold 
 
Ortsteile: 
Barkhausen, Bentrup, Brokhausen, Detmold-Nord, Diestel-
bruch, Hakedahl, Hornoldendorf, Jerxen-Orbke, Klüt, Loß-
bruch, Mosebeck, Niederschönhagen, Nienhagen, Niewald, 
Oberschönhagen, Oettern-Bremke, Remmighausen, Schö-
nemark, Spork-Eichholz, Vahlhausen 
 
Stadt Detmold 
 
 
Der Bürgermeister 
Rainer Heller 

Kr.Bl.Lippe 10.02.2016 
 
 
 
67 Öffentliche Bekanntmachung der Jahresab-

schlüsse der Stadt Detmold zum 31.12.2013 
und zum 31.12.2014 und Entlastung des Bür-
germeisters 

 
Aufgrund des § 96 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein Westfalen (GO NRW) vom 14. Juli 1994 
(GV. NRW S. 666) in der derzeit gültigen Fassung hat der 
Rat der Stadt Detmold am 19.11.2015 die vom Rech-
nungsprüfungsausschuss geprüften und mit einem unein-
geschränkten Bestätigungsvermerk versehenen Jahresab-
schlüsse zum 31.12.2013 und zum 31.12.2014 durch Be-
schluss festgestellt und dem Bürgermeister Entlastung er-
teilt. 
 
Die Jahresabschlüsse zum 31.12.2013 und zum 
31.12.2014 mit dem jeweiligen Lagebericht sind gemäß § 
96 Abs. 2 GO NRW dem Landrat des Kreises Lippe als un-
tere staatliche Verwaltungsbehörde mit Schreiben vom 
22.12.2015 angezeigt worden. 
 
 

 
Die Jahresabschlüsse mit den Lageberichten 2013 und 
2014 der Stadt Detmold werden hiermit öffentlich bekannt 
gemacht. Die Bilanzen, die Ergebnis- und Finanzrechnun-
gen zum 31.12.2013 und zum 31.12.2014 sind nachfolgend 
abgedruckt. 
 
Die Jahresabschlüsse 2013 und 2014 mit allen Anlagen 
sowie die Lageberichte 2013 und 2014 liegen zur Einsicht-
nahme ab dem 10.02.2016 bis zur Feststellung des folgen-
den Jahresabschlusses bei der Stadt Detmold, Bielefelder 
Straße 1, Zimmer 201, während der Dienstzeiten öffentlich 
aus und sind im Internet unter www.detmold.de verfügbar. 
 
Detmold, 28.01.2016 
 
Der Bürgermeister 
 
 
Heller 
 
Schlussbilanz zum 31.12.2013 
Aktiva in € 
1. Anlagevermögen 728.603.383,47 
1.1.Immaterielle Vermögensgegenstände 355.767,74 
 
1.2. Sachanlagen  661.987.553,09 
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und 41.421.791,24 
         grundstücksgleiche Rechte 
1.2.1.1 Grünflächen 32.274.050,29 
1.2.1.2 Ackerland 2.438.953,38 
1.2.1.3 Wald, Forsten  262.736,96 
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 6.446.050,61 
1.2.2 Bebaute Grundstücke und  232.974.070,77 
         grundstücksgleiche Rechte  
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 4.377.502,40 
1.2.2.2 Schulen 142.217.150,11 
1.2.2.3 Wohnbauten  5.408.856,69 
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- 80.970.561,57 
            und Betriebsgebäude 
1.2.3 Infrastrukturvermögen 366.017.364,06 
1.2.3.1 Grund und Boden des  35.288.010,65 
            Infrastrukturvermögens 
1.2.3.2 Brücken und Tunnel 7.591.372,02 
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung 1,00 
            und Sicherheitsanlagen 
1.2.3.4 Entwässerungs- und   188.453.220,23 
            Abwasserbeseitigungsanlagen 
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen 133.986.977,93 
            und Verkehrslenkungsanlagen 
1.2.3.6 Sonstige Bauten des  697.782,23 
            Infrastrukturvermögens 
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 1.601.778,23 
1.2.5 Kunstgegenstände, 77.413,75 
         Kulturdenkmäler   
1.2.6 Maschinen und technische 4.100.241,81 
         Anlagen, Fahrzeuge 
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 8.516.686,31 
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 7.278.206,92 
 
1.3. Finanzanlagen 66.260.062,64 
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 63.239.001,00 
1.3.2 Beteiligungen 415.500,00 
1.3.3 Sondervermögen 0,00 
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens  588.648,12 
1.3.5 Ausleihungen 2.016.913,52 
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen 1.474.308,15 
1.3.5.2 an Beteiligungen 0,00 
1.3.5.3 an Sondervermögen 0,00 
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 542.605,37 
 
2. Umlaufvermögen 11.885.528,52 
2.1 Vorräte 1.722.163,77 
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 1.722.163,77 
2.1.2 Geleistete Anzahlungen 0,00 
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2.2 Forderungen und sonstige  5.914.155,90 
      Vermögensgegenstände 
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderun- 4.066.572,68 
         gen und Forderungen aus  
         Transferleistungen 
2.2.1.1 Gebühren 571.405,76 
2.2.1.2 Beiträge 530.760,18 
2.2.1.3 Steuern 925.394,88 
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen 671.182,72 
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 1.367.829,14 
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 1.054.617,32 
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 504.395,50 
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 0,00 
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen 550.221,82 
2.2.2.4 gegen Beteiligungen 0,00 
2.2.2.5 gegen Sondervermögen 0,00 
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 792.965,90 
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 
2.4 Liquide Mittel 4.249.208,85 
 
3. Aktive Rechnungsabgrenzung 1.160.267,24 
 
Gesamtsumme Aktiva 741.649.179,23 
Passiva in € 
1. Eigenkapital 138.256.785,37 
1.1 Allgemeine Rücklagen 131.304.998,45 
1.2 Sonderrücklagen 0,00 
1.3 Ausgleichsrücklage 1.377.930,16 
1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag 5.573.856,76 
 
2. Sonderposten  236.049.836,35 
2.1 für Zuwendungen 177.420.761,67 
2.2 für Beiträge 55.308.465,45 
2.3 für den Gebührenausgleich 920.988,86 
2.4 sonstige Sonderposten 2.399.620,37 
 
3. Rückstellungen 175.361.896,78 
3.1 Pensionsrückstellungen  97.080.722,00 
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 241.200,00 
3.3 Instandhaltungsrückstellungen 54.040.760,00 
3.4 Sonstige Rückstellungen nach 23.999.214,78 
      § 36 Abs. 4 und 5 
 
4. Verbindlichkeiten 181.093.344,00 
4.1 Anleihen 0,00 
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten  143.788.481,68 
      für Investitionen 
4.2.1 von verbundenen Unternehmen  0,00 
4.2.2 von Beteiligungen 0,00 
4.2.3 von Sondervermögen  0,00 
4.2.4 vom öffentlichen Bereich      0,00 
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt 143.788.481,68 
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten 14.000.000,00 
      zur Liquiditätssicherung  
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die  895.905,00 
      Kreditaufnahmen wirtschaftlich  
      gleichkommen 
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen 5.611.858,09 
      und Leistungen 
4.6 Verbindlichkeiten aus  11.276.737,43 
      Transferleistungen 
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 5.520.361,80 
 
5. Passive Rechnungsabgrenzung 10.887.316,73 
 
Gesamtsumme Passiva 741.649.179,23 
 
 
Ergebnisrechnung 2013 in € 
Nr.    Bezeichnung  
1       Steuern und ähnliche Abgaben 100.542.013,47 
2   +  Zuwendungen  und allgemeine Umlagen 38.192.565,66 
3   +  Sonstige Transfererträge 2.619.760,93 
4   +  Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 32.653.931,58 
5   +  Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.445.724,53 
6   +  Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.449.428,07 
7   +  Sonstige ordentliche Erträge 24.298.342,65 

 
8   +  Aktivierte Eigenleistungen 717.145,02 
9  +/- Bestandsveränderungen 0,00 
10 =  Ordentliche Erträge 204.918.911,91 
11  -  Personalaufwendungen 42.820.873,12 
12  -  Versorgungsaufwendungen  2.313.201,92 
13  -  Aufwendungen für Sach- und 23.558.392,83 
         Dienstleistungen 
14  -  Bilanzielle Abschreibungen 16.754.211,01 
15  -  Transferaufwendungen 96.228.620,04 
16  -  Sonstige ordentliche 9.535.038,52 
          Aufwendungen 
17  =  Ordentliche Aufwendungen 191.210.337,44 
18  =  Ordentliches Ergebnis  13.708.574,47 
19  +  Finanzerträge 1.212.854,09 
20   -  Zinsen und ähnliche              9.347.571,80 
          Aufwendungen 
21  =  Finanzergebnis -8.134.717,71 
22  =  Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit 5.573.856,76 
23 +  Außerordentliche Erträge 0,00 
24  -  Außerordentliche Aufwendungen  0,00 
25 =  Außerordentliches Ergebnis 0,00 
26 =  Jahresergebnis    5.573.856,76 
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit 
der allgemeinen Rücklage 
 
27    Verrechnete Erträge  814.155,68 
        bei Vermögensgegenständen 
28    Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 
29    Verrechnete Aufwendungen  1.805.153,23 
        bei Vermögensgegenständen 
30    Verrechnete Aufwendungen  25.308,94 
        bei Finanzanlagen 
31    Verrechnungssaldo -1.016.306,49 
 
Finanzrechnung 2013 in € 
Nr.  Bezeichnung   
1      Steuern und ähnliche Abgaben   99.700.100,98 
2   + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 32.299.422,12 
3   + Sonstige Transfereinzahlungen 2.350.032,84 
4   + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 32.133.478,39 
5   + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.065.407,70 
6   + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.175.391.19 
7   + Sonstige Einzahlungen 5.578.495,01 
8   + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 1.124.253,90 
9   = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 178.426.582,13 
10  - Personalauszahlungen 39.404.751,93 
11  - Versorgungsauszahlungen 3.985.589,87 
12  - Auszahlungen für Sach- und 20.909.823,61 
        Dienstleistungen 
13  - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 6.179.946,10 
14  - Transferauszahlungen 94.929.001,01 
15  - Sonstige Auszahlungen     8.292.160,18 
16 = Auszahlungen aus lfd.  173.701.272,70 
        Verwaltungstätigkeit 
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.725.309,43 
18 + Einzahl. aus Zuwendungen für 3.563.114,25 
        Investitionsmaßnahmen 
19 + Einzahl. aus der Veräußerung 1.095.351,52 
        von Sachanlagen 
20 + Einzahl. aus der Veräußerung 0,00 
        von Finanzanlagen 
21 + Einzahl. aus Beiträgen und Entgelten 805.716,83 
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 85.016,67 
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.549.199,27 
24  - Auszahl. für den Erwerb von  105.882,35 
        Grundstücken und Gebäuden 
25  - Auszahl. für Baumaßnahmen 11.516.633,34 
26  - Auszahl. für den Erwerb von  2.443.983,41 
        bewegl. Anlagevermögen 
27  - Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen 510.000,00 
28  - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 
29  - Sonstige Investitionsauszahlungen 65.801,61 
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 14.642.300,71 
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -9.093.101,44 
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -4.367.792,01 
33 + Aufnahme von Rückflüssen von Darlehen 27.630.620,42 
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34 + Aufnahme von Krediten zur  104.000.000,00 
        Liquiditätssicherung 
 
35  - Tilgung und Gewährung von Darlehen 25.336.514,58 
36  - Tilgung von Krediten zur  107.000.000,00 
        Liquiditätssicherung 
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -705.894,16 
38 = Änderung des Bestandes an -5.073.686,17 
        eigenen Finanzmitteln  
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 7.920.440,90 
40 + Veränderung des Bestandes an 1.402.454,12 
        fremden Finanzmitteln 
41 = Liquide Mittel 4.249.208,85 
 
Schlussbilanz zum 31.12.2014 
Aktiva in € 
1. Anlagevermögen 727.908.057,24 
1.1.Immaterielle Vermögensgegenstände 348.075,79 
1.2. Sachanlagen  660.979.525,70 
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und 41.960.796,89 
         grundstücksgleiche Rechte 
1.2.1.1 Grünflächen 32.819.954,25 
1.2.1.2 Ackerland 2.429.430,88 
1.2.1.3 Wald, Forsten  300.558,01 
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke 6.410.853,75 
1.2.2 Bebaute Grundstücke und  238.348.723,64 
         grundstücksgleiche Rechte  
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen 4.166.100,34 
1.2.2.2 Schulen 149.542.418,60 
1.2.2.3 Wohnbauten  5.266.626,64 
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- 79.373.578,06 
            und Betriebsgebäude 
1.2.3 Infrastrukturvermögen 359.941.036,04 
1.2.3.1 Grund und Boden des  35.303.309,50 
            Infrastrukturvermögens 
1.2.3.2 Brücken und Tunnel 7.330.433,27 
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung 1,00 
            und Sicherheitsanlagen 
1.2.3.4 Entwässerungs- und  185.736.783,79 
            Abwasserbeseitigungsanlagen 
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen 130.876.423,76 
            und Verkehrslenkungsanlagen 
1.2.3.6 Sonstige Bauten des  694.084,72 
            Infrastrukturvermögens 
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 1.561.398,28 
1.2.5 Kunstgegenstände, 73.623,03 
         Kulturdenkmäler   
1.2.6 Maschinen und technische 5.186.223,42 
         Anlagen, Fahrzeuge 
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 8.176.925,58 
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 5.730.798,82 
 
1.3. Finanzanlagen 66.580.455,75 
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 63.239.001,00 
1.3.2 Beteiligungen 440.500,00 
1.3.3 Sondervermögen 0,00 
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens  588.648,12 
1.3.5 Ausleihungen 2.312.306,63 
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen 1.790.308,15 
1.3.5.2 an Beteiligungen 0,00 
1.3.5.3 an Sondervermögen 0,00 
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen 521.998,48 
 
2. Umlaufvermögen 17.834.878,42 
2.1 Vorräte 1.980.651,00 
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren 1.980.651,00 
2.1.2 Geleistete Anzahlungen 0,00 
2.2 Forderungen und sonstige  7.095.605,69 
      Vermögensgegenstände 
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderun- 4.119.082,18 
         gen und Forderungen aus  
         Transferleistungen 
2.2.1.1 Gebühren 693.509,30 
2.2.1.2 Beiträge 287.211,62 
2.2.1.3 Steuern 967.326,56 
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen 724.501,93 
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen 1.446.532,77 

 
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen 830.832,16 
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich 579.069,41 
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich 0,00 
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen 251.762,75 
2.2.2.4 gegen Beteiligungen 0,00 
2.2.2.5 gegen Sondervermögen 0,00 
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände 2.145.691,35 
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 
2.4 Liquide Mittel 8.758.621,73 
 
3. Aktive Rechnungsabgrenzung 1.007.202,82 
 
Gesamtsumme Aktiva 746.750.138,48 
Passiva in € 
1. Eigenkapital 128.051.295,24 
1.1 Allgemeine Rücklagen 130.724.399,30 
1.2 Sonderrücklagen 0,00 
1.3 Ausgleichsrücklage 6.951.786,92 
1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag -9.624.890,98 
 
2. Sonderposten  239.213.724,33 
2.1 für Zuwendungen 182.006.996,56 
2.2 für Beiträge 54.013.764,05 
2.3 für den Gebührenausgleich 611.271,09 
2.4 sonstige Sonderposten 2.581.692,63 
 
3. Rückstellungen 174.630.587,63 
3.1 Pensionsrückstellungen  101.220.375,00 
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten 18.200,00 
3.3 Instandhaltungsrückstellungen 49.424.500,00 
3.4 Sonstige Rückstellungen nach 23.967.512,63 
      § 36 Abs. 4 und 5 
 
4. Verbindlichkeiten 194.183.859,96 
4.1 Anleihen 0,00 
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten 150.389.626,16 
      für Investitionen 
4.2.1 von verbundenen Unternehmen  0,00 
4.2.2 von Beteiligungen 0,00 
4.2.3 von Sondervermögen  0,00 
4.2.4 vom öffentlichen Bereich      0,00 
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt 150.389.626,16 
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten 30.000.000,00 
      zur Liquiditätssicherung  
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die 853.771,00 
      Kreditaufnahmen wirtschaftlich  
      gleichkommen 
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen 4.215.351,88 
      und Leistungen 
4.6 Verbindlichkeiten aus  1.847.459,96 
      Transferleistungen 
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 3.576.975,55 
4.8 Erhaltene Anzahlungen 3.300.675,41 
 
5. Passive Rechnungsabgrenzung 10.670.671,32 
 
Gesamtsumme Passiva 746.750.138,48 
 
Ergebnisrechnung 2014 in € 
Nr.    Bezeichnung  
1       Steuern und ähnliche Abgaben 87.846.335,98 
2   +  Zuwendungen  und allgemeine Umlagen 43.214.532,52 
3   +  Sonstige Transfererträge 3.490.636,31 
4   +  Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 32.978.435,14 
5   +  Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.323.213,76 
6   +  Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.223.968,16 
7   +  Sonstige ordentliche Erträge 11.648.915,01 
8   +  Aktivierte Eigenleistungen 701.572,86 
9  +/- Bestandsveränderungen 0,00 
10 =  Ordentliche Erträge 185.427.609,74 
11  -  Personalaufwendungen 42.809.673,93 
12  -  Versorgungsaufwendungen  4.839.643,00 
13  -  Aufwendungen für Sach- und 20.454.948,79 
         Dienstleistungen 
14  -  Bilanzielle Abschreibungen 16.759.000,53 
15  -  Transferaufwendungen 94.282.994,41 
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16  -  Sonstige ordentliche 10.096.983,09 
          Aufwendungen 
 
17  =  Ordentliche Aufwendungen 189.243.243,75 
18  =  Ordentliches Ergebnis  -3.815.634,01 
19  +  Finanzerträge 887.319,58 
20   -  Zinsen und ähnliche              6.696.576,55 
          Aufwendungen 
21  =  Finanzergebnis -5.809.256,97 
22  =  Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit -9.624.890,98 
23 +  Außerordentliche Erträge 0,00 
24  -  Außerordentliche Aufwendungen  0,00 
25 =  Außerordentliches Ergebnis 0,00 
26 =  Jahresergebnis    -9.624.890,98 
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit 
der allgemeinen Rücklage 
 
27    Verrechnete Erträge  582.548,60 
        bei Vermögensgegenständen 
28    Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen 0,00 
29    Verrechnete Aufwendungen  1.163.147,75 
        bei Vermögensgegenständen 
30    Verrechnete Aufwendungen  0,00 
        bei Finanzanlagen 
31    Verrechnungssaldo -580.599,15 
 
Finanzrechnung 2014 in € 
Nr.  Bezeichnung   
1      Steuern und ähnliche Abgaben   87.842.621,45 
2   + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 36.588.660,49 
3   + Sonstige Transfereinzahlungen 3.367.056,19 
4   + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 30.012.246,53 
5   + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.106.273,00 
6   + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.449.771,90 
7   + Sonstige Einzahlungen 5.461.625,40 
8   + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 947.798,20 
9   = Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 169.776.053,16 
10  - Personalauszahlungen 40.159.082,53 
11  - Versorgungsauszahlungen 4.587.729,40 
12  - Auszahlungen für Sach- und 19.981.586,50 
        Dienstleistungen 
13  - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 5.651.048,60 
14  - Transferauszahlungen 95.067.801,61 
15  - Sonstige Auszahlungen     9.112.029,56 
16 = Auszahlungen aus lfd.  174.559.278,20 
        Verwaltungstätigkeit 
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -4.783.225,04 
18 + Einzahl. aus Zuwendungen für 4.382.561,86 
        Investitionsmaßnahmen 
19 + Einzahl. aus der Veräußerung 251.083,35 
        von Sachanlagen 
20 + Einzahl. aus der Veräußerung 0,00 
        von Finanzanlagen 
21 + Einzahl. aus Beiträgen und Entgelten 526.477,71 
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 64.573,42 
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 5.224.696,34 
24  - Auszahl. für den Erwerb von  455.393,37 
        Grundstücken und Gebäuden 
25  - Auszahl. für Baumaßnahmen 13.311.702,66 
26  - Auszahl. für den Erwerb von  3.517.453,02 
        bewegl. Anlagevermögen 
27  - Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen 25.000,00 
28  - Auszahl. von aktivierbaren Zuwendungen 0,00 
29  - Sonstige Investitionsauszahlungen 117.782,65 
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 17.427.331,70 
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -12.202.635,36 
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -16.985.860,40 
33 + Aufnahme von Rückflüssen von Darlehen 40.024.000,00 
34 + Aufnahme von Krediten zur  83.000.000,00 
        Liquiditätssicherung 
35  - Tilgung und Gewährung von Darlehen 33.422.855,52 
36  - Tilgung von Krediten zur  67.000.000,00 
        Liquiditätssicherung 
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 22.601.144,48 
 
 
 

 
38 = Änderung des Bestandes an 5.615.284,08 
        eigenen Finanzmitteln  
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 4.249.208,85 
40 + Veränderung des Bestandes an -1.105.871,20 
        fremden Finanzmitteln 
41 = Liquide Mittel 8.758.621,73 
 
 

Kr.Bl.Lippe 10.02.2016 
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Stadt Horn-Bad Meinberg 
 
68 Bebauungsplan H 19 "Nahversorgungsmarkt 

Mittelstraße/ Püngelsberg", Stt. Horn 
 hier: Inkrafttreten 
 
Der o.g. Bebauungsplan ist vom Rat der Stadt Horn-Bad 
Meinberg in seiner Sitzung am 27.08.2015 gem. § 10 des 
Baugesetzbuches als Satzung beschlossen worden. 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Nach § 2 (3) der Verordnung über die öffentliche Bekannt-
machung von kommunalem Ortsrecht (Bekanntmachungs-
verordnung – BekanntmVO) wird hiermit die Bekanntma-
chung des folgenden Satzungsbeschlusses zum Bebau-
ungsplan H 19 „Nahversorgungsmarkt Mittelstraße/ Pün-
gelsberg“ angeordnet: 
 
„Der Bebauungsplan H 19 „Nahversorgungsmarkt Mittel-
straße/ Püngelsberg“ wird als Satzung beschlossen. Es gilt 
die als Anlage 5 beigefügte Satzung. 
 

(Anlage 5, Satzungstext:) 
 
§ 1 Geltungsbereich 
Für Flächen südlich der „Mittelstraße“ (L 828) und 
nordwestlich der Straße „Püngelsberg“, welche Flur-
stücke in der Flur 11, Gemarkung Horn umfassen, 
wird mit einer Größe von 0,96 ha gem. § 2(1) 
BauGB der Bebauungsplan H 19 „Nahversor-
gungsmarkt Mittelstraße/ Püngelsberg“ aufgestellt. 
 
§ 2 Satzungsbestandteile 
Der Bebauungsplan besteht aus der Planzeichnung 
mit textlichen Festsetzungen im Maßstab 1:1.000 
vom 29.07.2015. Dem Bebauungsplan ist eine Be-
gründung mit Datum vom Juli 2015 hinzugefügt. 
 
§ 3 In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten 
Die Satzung tritt mit dem auf den Tag ihrer Be-
kanntmachung im Kreisblatt Lippe (Amtsblatt des 
Kreises Lippe und seiner Städte und Gemeinden) 
folgenden Tag in Kraft. 
Mit Inkrafttreten dieser Satzung tritt der rechtskräfti-
ge Bebauungsplan H 13 N „Püngelsberg“ für den 
Geltungsbereich des Bebauungsplan H 19 „Nahver-
sorgungsmarkt Mittelstraße/ Püngelsberg“ vollstän-
dig außer Kraft. 
 

Der Wortlaut der Bekanntmachung stimmt mit dem Be-
schluss des Rates der Stadt Horn-Bad Meinberg vom 
27.08.2015 überein. 
 
Es wird hiermit bestätigt, dass gemäß § 2 (1, 2) Bekannt-
mVO verfahren wurde. 
 
Gleichzeitig wird erklärt, dass die Satzung hiermit öffentlich 
bekannt gemacht wird. 
 
Mit Vollzug dieser Bekanntmachung wird der Bebauungs-
plan H 19 „Nahversorgungsmarkt Mittelstraße/ Püngels-
berg“ rechtsverbindlich. 
 
 
 
 

 
Lage und Umfang des Plangebietes sind aus dem dieser 
Bekanntmachung beigefügten Übersichtsplan ersichtlich. 
Für die genaue Abgrenzung des Plangebietes ist die 
Grenzziehung in der zeichnerischen Darstellung verbind-
lich. 
 
Der Bebauungsplan (Planzeichnung mit textlichen Festset-
zungen) und die Begründung werden beim Fachbereich 
Stadtentwicklung, Bauen und Liegenschaften der Stadt 
Horn-Bad Meinberg (Marktplatz 2, 2. Obergeschoss) wäh-
rend der allgemeinen Öffnungszeiten auf Dauer zu jeder-
manns Einsicht bereit gehalten; über den Inhalt wird auf 
Verlangen Auskunft gegeben. 
 
Hinweise 
 
Nach § 215 Abs. 1 BauGB werden  
1. eine nach § 214 Abs. 1 Nr. 1-3 BauGB beachtliche Ver-

letzung der dort bezeichneten Form- und Verfahrens-
vorschriften,  

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB 
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungs-
plans   und  

3. nach § 214 Abs. 3 Nr. 2 BauGB beachtliche Mängel des 
Abwägungsvorgangs,  

wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit dieser Be-
kanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts 
geltend gemacht worden sind, unbeachtlich. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 BauGB über die Entschädi-
gung von durch den Bebauungsplan eintretenden Vermö-
gensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen 
entsprechender Entschädigungsansprüche wird hingewie-
sen. 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen –GO 
NRW– beim Zustandekommen dieser Satzung kann gem. 
§ 7 (6) GO NRW nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei 
denn 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt 
gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 
Stadt vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt. 

 
Horn-Bad Meinberg, den 29.01.2016 
 
gez. 
 
 
Rother 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 10.02.2016 
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Gemeinde Kalletal 
 
69 Einziehung des Wirtschaftsweges Gemarkung 

Hohenhausen, Flur 10, Flurstück 67 (Am 
Bruchwege) in Kalletal Hohenhausen 

 
Der Wirtschaftsweg Gemarkung Hohenhausen, Flur 10, 
Flurstück 67 („Am Bruchwege“), verzeichnet im Grundbuch 
von Kalletal, Blatt 6206, Bestandsverzeichnisnummer 107, 
Größe 1.366 m², wird eingezogen. 
 
Mit der Einziehung des Weges entfallen die Zweckbestim-
mung und die Nutzungsrechte, die sich aus dem Flurberei-
nigungsplan der Flurbereinigung Hohenhausen, Az. 22 59 
01, ergeben.  
 
Die Einziehung erfolgt auf der Grundlage der Satzung der 
Gemeinde Kalletal zur Einziehung des Wirtschaftsweges 
Gemarkung Hohenhausen, Flur 10, Flurstück 67 (Am 
Bruchwege) in Kalletal Hohenhausen vom 28.12.2015 
(Kr.Bl. Lippe vom 25.01.2016). 
 
Der als Anlage beigefügte Übersichtsplan ist Bestandteil 
der Einziehungsverfügung. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach 
öffentlicher Bekanntmachung Klage erhoben werden. Die 
Klage ist bei dem Verwaltungsgericht Minden, Königswall 
8, 32423 Minden, schriftlich oder in elektronischer Form 
nach Maßgabe der Verordnung über den elektronischen 
Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerichten und den Fi-
nanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen - ERVVO 
VG/FG - vom 07.11.2012 (GV. NRW. S. 548) einzureichen 
oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäfts-
stelle des Verwaltungsgerichts zu erklären. 
 
Die vorstehende öffentliche Bekanntmachung wird zusätz-
lich zur Veröffentlichung im Kreisblatt – Amtsblatt des Krei-
ses Lippe und seiner Städte und Gemeinden auf der Inter-
netseite der Gemeinde Kalletal unter www.kalletal.de 
Rubrik „Bekanntmachungen“ zugänglich gemacht. 
 
Kalletal, den 26.01.2016 
 
Gemeinde Kalletal 
Der Bürgermeister 
 
 
Mario Hecker 

Kr.Bl.Lippe 10.02.2016 
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Stadt Lage 
 
70 Haushaltssatzung und Bekanntmachung der 

Haushaltssatzung 
 
1. Haushaltssatzung der Stadt Lage für das Haushalts-

jahr 2016 
 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) in der zurzeit gelten-
den Fassung hat der Rat der Stadt Lage mit Beschluss 
vom 10.12.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der die für 
die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erziel-
baren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie ein-
gehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen 
und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, 
wird 
 
im Ergebnisplan mit 
  

dem Gesamtbetrag der Erträge auf  
    72.555.860 EUR 
 dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  
    73.272.590 EUR 
 
im Finanzplan mit 
  
 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 
 laufenden Verwaltungstätigkeit auf  
    69.425.010 EUR 
 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 
 laufenden Verwaltungstätigkeit auf   

69.092.890 EUR 
 
 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 
 Investitionstätigkeit auf   4.740.900 EUR 
 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 
 Investitionstätigkeit auf   7.344.900 EUR 
 
 dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der 
 Finanzierungstätigkeit auf   5.235.000 EUR 
 dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der 
 Finanzierungstätigkeit auf   3.744.000 EUR 
 
festgesetzt. 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für In-
vestitionen im Haushaltsjahr 2016 erforderlich ist, wird auf 
    3.115.000 EUR 
festgesetzt. 
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, 
der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen 
Jahren erforderlich ist, wird auf 
    1.308.000 EUR 
festgesetzt. 
 
 

 
§ 4 

 
Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund 
des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan 
wird auf 
     716.730 EUR 
festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssiche-
rung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 
             50.000.000 EUR 
festgesetzt. 
 

§ 6 
 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das 
Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
1.1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 

(Grundsteuer A) auf            220 v. H. 
1.2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf429 v. H. 
2.  Gewerbesteuer auf           418 v. H. 
 
Aufgrund der Satzung über die Festsetzung der Realsteu-
erhebesätze der Stadt Lage (Hebesatzsatzung) vom 
14.12.2015 hat die Angabe der v. g. Steuersätze lediglich 
deklaratorische Bedeutung. 
 

§ 7 
 

entfällt 
 

§ 8 
 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Aus-
zahlungen, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grund-
lage beruhen, sind erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO 
NRW, wenn sie im Einzelfall mehr als 50.000 EUR betra-
gen. Diese Grenze gilt nicht für auf gesetzlicher Grundlage 
beruhende Mehraufwendungen/-auszahlungen, die aus er-
zielten Mehrerträgen/-einzahlungen resultieren. Alle übri-
gen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Aus-
zahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag 
von 25.000 EUR übersteigen. Ausgenommen davon sind 
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen. Erheb-
liche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Aus-
zahlungen bedürfen gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW der vor-
herigen Zustimmung des Rates. 
 
Abweichend von dieser Regelung gelten im Rahmen des 
Jahresabschlusses erforderlich werdende über- und 
außerplanmäßige Aufwendungen oberhalb der v. g. 
Wertgrenzen als vom Rat genehmigt. Diese Aufwendungen 
werden dem Rat vor der Feststellung des Jahresabschlus-
ses zur Kenntnis gegeben. 
 

§ 9 
 
Zur Vereinfachung und Flexibilisierung der Haushaltswirt-
schaft werden Bewirtschaftungsregeln durch Haus-
haltsvermerke festgelegt. Diese Haushaltsvermerke sind 
in einer Anlage zur Haushaltssatzung aufgeführt. Sie ist 
Bestandteil dieser Haushaltssatzung. 
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§ 10 

 
Die Wertgrenze für Investitionen, die in den Teilfinanz-
plänen gesondert darzustellen sind, wird nach § 4 Abs. 
4 Satz 2 GemHVO NRW auf 25.000 EUR festgesetzt. 
 

§ 11 
 
Rechtsfolge bei Stellen mit einem kw-Vermerk bzw. ku-
Vermerk: 
 
kw-Vermerk - Die Stelle entfällt beim Ausscheiden der 

Stelleninhaberin bzw. des 
  Stelleninhabers 
ku-Vermerk -Die Stelle wird nach dem Ausscheiden 

der Stelleninhaberin bzw. des 
  Stelleninhabers umgewandelt 
 
2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für 
das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gem. § 
80 Abs. 5 GO NRW dem Landrat des Kreises Lippe als un-
tere staatliche Verwaltungsbehörde in Detmold mit Bericht 
vom 04.01.2016 angezeigt worden. 
 
Nach § 80 Abs. 6 GO NRW liegt die Haushaltssatzung mit 
ihren Anlagen zur Einsichtnahme ab dem 11.02.2016 bei 
der Stadt Lage - Der Bürgermeister -, Fachteam Zentrale 
Finanzbuchhaltung, Beteiligungen, in 32791 Lage, Berg-
straße 6, City-Center, 1. OG, Zimmer 408, öffentlich aus 
und wird dort bis zum Ende der Auslegung des Jahresab-
schlusses 2016 zur Einsichtnahme bereitgehalten. Die 
Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist ebenfalls unter 
www.lage.de im Internet verfügbar. 
 
Hinweis: 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustande-
kommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit die-
ser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn,  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vor-

geschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchge-
führt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder 

 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der 

Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 
Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, 
die den Mangel ergibt. 

 
Lage, den 28.01.2016 
 
Stadt Lage 
Der Bürgermeister 
 
gez. Christian Liebrecht 
 
 
 

 
Anlage zur Haushaltssatzung der Stadt Lage (§ 9 der 
Haushaltssatzung) 
 
Haushaltsvermerke 
 
1. Unechte Deckungsfähigkeit nach § 21 Abs. 2 

GemHVO NRW 
 
Mehrerträge bei den nachstehend aufgeführten Produkt-
Sachkonten führen zur Erhöhung der Aufwandsermächti-
gung bei den korrespondierenden Produktsachkonten. Die-
se Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßige 
Aufwendungen im Sinne des § 83 GO NRW.  
 
Produkt/e:  Alle 

Mehrerträge Mehraufwendungen 
aus Versicherungsleistun-
gen 

bei korrespondieren-
den Aufwandspositio-
nen 

 
Produkt/e: 005 002 002   

– Hilfen nach dem AsylbLG 
Mehrerträge Mehraufwendungen 
4488000 
Erstattungen für 
Asylbewerber nach 
dem FlüAG 

5215000 
Bauliche Unterhaltung Über-
gangsheime 
5241000 
Mietnebenkosten (Heizung, 
Strom, Wasser, Abwasser 
etc.) 
5255000 
Unterhaltung des sonstigen 
beweglichen Vermögens 
5255100 
Unterhaltung des sonstigen 
beweglichen Vermögens 
(Neuanschaffungen) 
5279000 
Schädlingsbekämpfung 
5338000 
Leistungen für Bildung und 
Teilhabe 
5339010 
Leistungen gemäß § 2 
AsylbLG / analog SGB XII 
5339030 
Grundleistungen gemäß § 3 
AsylbLG 
5339040 
Leistungen bei Krankheit, 
Schwangerschaft, Geburt 
gemäß § 4 AsylbLG 
5339050 
Aufwandsentschädigung für 
Arbeit gemäß § 5 Abs. 2 
AsylbLG 
5339060 
Sonstige Geldleistungen 
gemäß § 6 AsylbLG 
5339070 
Sachleistungen gemäß § 3 
AsylbLG 
5422010 
Anmietung von Wohnungen / 
Gebäuden für ausländische 
Flüchtlinge 
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Produkt/e: 006 001 001  – Förderung von  

Kindern in Tagesein-
richtungen  
(allgemein / ohne di-
rekte Zuordnung) 

  006 001 002 001  – Kindergarten  
Billinghausen 

  006 001 002 002  – Kindergarten  
Ehrentrup 

Mehrerträge Mehraufwendungen 
4321003 
Entgelte Übermit-
tagsversorgung (Bil-
dungs- und Teilhabepa-
ket) 

591090 
Aufwendungen für die 
Übermittagsversorgung 
(Bildungs- und Teilha-
bepaket) 

 
Produkt/e: 006 001 002 001  – Kindergarten  

Billinghausen 
  006 001 002 002  –  Kindergarten  

Ehrentrup 
  006 001 002 003 – Kindergarten  
     Hörste 
  006 001 002 004 – Kindergarten  
     Jahnplatz 
  006 001 002 005 – Kindergarten  
     Müssen 
  006 001 002 006 – Kindergarten  
     Pottenhausen 
  006 001 002 007 – Kindergarten  

    Waddenhau- 
    sen 

  006 001 002 008 –  Kindergärten  
     Freier Träger 

Mehrerträge Mehraufwendungen 
4141040 
Zuschuss des Landes 
für Familienzentren 

5255110 
Unterhaltung des sonsti-
gen beweglichen Vermö-
gens Familienzentrum 
(Neuanschaffungen) 
5255200 
Unterhaltung des sonsti-
gen beweglichen Vermö-
gens Familienzentren 
5281010 
Aufwendungen für den 
laufenden Betrieb als Fa-
milienzentrum 

 
Produkt/e: 006 002 001 –Offene Kinder und  
    Jugend(sozial)arbeit,  
    HoT, 
    Jugendschutz,  

Jugendförderung 
Mehrerträge Mehraufwendungen 
4321000 
Teilnehmerbeiträge 
für Veranstaltungen 
4321001 
Teilnehmerbeiträge 
für Freizeiten und 
Fahrten 
4321002 
Teilnehmerbeiträge 
aus Ferienspielen 
4321005 
Teilnehmerbeiträge 
für Ferienaktionen 

 
 
5339050 
Aufwendungen/Auszahlungen 
für Freizeiten und Fahrten  
5339020 
Ferienspiele 
5339013 
Ferienaktionen 

 
Produkt/e: 006 003 001 – Allgemeine Förde- 
    rung von Erziehung in  
    der Familie 

Mehrerträge Mehraufwendungen 
4481040 
Erstattung der Hilfen 
für unbegleitete min-
derjährige Asylsu-
chende durch das 
Land 

5332000 
Hilfen für unbegleitete min-
derjährige Asylsuchende 

 
Produkt/e:  016 001 001 –Allgemeine Finanz- 
    wirtschaft 

Mehrerträge Mehraufwendungen 
4013000 
Gewerbesteuer 

5341000 
Gewerbesteuerumlage 
5342000 
Finanzierungsbeteiligung 
Fonds Deutsche Einheit (An-
teil Erhöhung Gewerbesteu-
erumlage) 

 
Produkt/e:  016 001 002 –Sonstige Allgemeine  
    Finanzwirtschaft 

Mehrerträge Mehraufwendungen 
4651010 
Gewinnablieferung der 
Stadtwerke Lage GmbH 
4651030 
Gewinnanteile von 
Banken und Sparkas-
sen 

5441070 
Kapitalertragssteuer 

 
2. Sonstige Haushaltsvermerke i. S. v. § 78 Abs. 2 GO 

NRW 
 

Alle Auszahlungskonten der Kontengruppen 70, 71, 
72, 73 und 74 werden für gegenseitig deckungsfä-
hig erklärt. Die Mittelprüfung erfolgt bei den korres-
pondierenden Aufwandskonten. 

 
Alle Personalaufwendungen (Kontengruppe 50) und 
alle Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 51) 
sind gegenseitig deckungsfähig. 

 
Alle Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
(Kontengruppe 52), Transferaufwendungen (Kon-
tengruppe 53) und Sonstige ordentliche Aufwendun-
gen (Kontengruppe 54) sind innerhalb eines Pro-
duktes/Unterproduktes gegenseitig deckungsfä-
hig. 
 
Ausgenommen von dieser Regelung sind die 
Verfügungsmittel gemäß § 15 GemHVO NRW.  

 
Alle Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Konten-
gruppe 55) sowie alle Zinsen und sonstige Auszah-
lungen (Kontengruppe 75) sind gegenseitig de-
ckungsfähig. 

 
Alle Abschreibungen auf Sachanlagen (Kontengrup-
pe 57) sind gegenseitig deckungsfähig. 

 
Alle Aufwendungen aus internen Leistungsbezie-
hungen (Kontengruppe 58) sind innerhalb ihrer Auf-
gabenbereiche (Bauhof, Immobilienmanagement 
und Logistik) gegenseitig deckungsfähig. 
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Alle Tilgungen von Krediten für Investitionen (Kon-
tengruppe 79) sind gegenseitig deckungsfähig. 

 
3. Verpflichtungsermächtigungen 
 
Produkt/e:  Alle 

Verpflichtungsermächtigungen können mit Geneh-
migung des Kämmerers gemäß § 13 Abs. 2 GemH-
VO NRW auch für andere Investitionsmaßnahmen in 
Anspruch genommen werden. Der in § 3 der Haus-
haltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Ver-
pflichtungsermächtigungen darf nicht überschritten 
werden. 

 
 

Kr.Bl.Lippe 10.02.2016 
 
 
 
71 Pflichtprüfung des Städt. Abwasserbetriebs 

Lage für das Geschäftsjahr 2014 
 
Der Rat der Stadt Lage hat in seiner Sitzung am 10. De-
zember 2015 den Jahresabschluss und den Lagebericht 
zum 31. Dezember 2014 festgestellt und über die Gewinn-
verwendung wie folgt beschlossen: 
 
"Der Jahresgewinn wird mit einer Höhe von 1.324.606,33 

Euro festgestellt. 
Er wird in Höhe von 1.324.606,33 Euro an die Stadt Lage 

ausgeschüttet. 
Aus der Gewinnrücklage werden darüber hinaus 2.000.000 

€ an die Stadt Lage ausgeschüttet.“ 
 
Jahresabschluss und Lagebericht werden hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. Sie werden bis zur Feststellung des Jah-
resabschlusses 2015 bei der Stadt Lage, Bergstraße 6 (Ci-
ty-Center 1. OG), Zimmer 406, 32791 Lage, während der 
allgemeinen Öffnungszeiten zur Einsichtnahme verfügbar 
gehalten. 
 
Der abschließende Vermerk der Gemeindeprüfungsanstalt 
NRW über die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichtes lautet wie folgt: 
 
Abschließender Vermerk der GPA NRW 
 
Die GPA NRW ist gemäß § 106 GO NRW gesetzlicher Ab-
schlussprüfer des Betriebes Städtischer Abwasserbetrieb 
Lage. Zur Durchführung der Jahresabschlussprüfung zum 
31.12.2014 hat sie sich der Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft Concunia GmbH, Münster, bedient.  
 
Diese hat mit Datum vom 11.09.2015 den nachfolgend 
dargestellten uneingeschränkten Bestätigungsvermerk er-
teilt.  
 
„An den Städtischen Abwasserbetrieb Lage, Lage: 
Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz 
und Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter 
Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des 
Städtischen Abwasserbetriebs Lage für das Wirtschaftsjahr 
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 geprüft. Die Buch-
führung und die Aufstellung von Jahresabschluss und La-
gebericht nach den handelsrechtlichen Vorschriften und 
den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der 
Verantwortung der Betriebsleitung der eigenbetriebsähnli-
chen Einrichtung. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundla 

 
ge der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung 
über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buch-
führung sowie über den Lagebericht abzugeben. 
 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung gemäß § 106 
GO NRW und nach § 317 HGB unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und 
durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich 
auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter 
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit 
hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festle-
gung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über 
die Tätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche 
Umfeld der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung sowie die 
Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rah-
men der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungs-
legungsbezogenen internen Kontroll-systems sowie Nach-
weise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss 
und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichpro-
ben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der an-
gewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen 
Einschätzungen der Betriebsleitung der eigenbetriebsähnli-
chen Einrichtung sowie die Würdigung der Gesamtdarstel-
lung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir 
sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend 
sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.  
 
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung auf Grund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 
den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Best-
immungen der Satzung und vermittelt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tat-
sächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-
gens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jah-
resabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild 
von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und 
stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar.“ 
 
Die GPA NRW hat den Prüfungsbericht der Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft Concunia GmbH ausgewertet und eine 
Analyse anhand von Kennzahlen durchgeführt. Sie kommt 
dabei zu folgendem Ergebnis: 
 
Der Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers wird voll-
inhaltlich übernommen. Eine Ergänzung gemäß § 3 der 
Verordnung über die Durchführung der Jahresabschluss-
prüfung bei Eigenbetrieben und prüfungspflichtigen Einrich-
tungen (JAP DVO) ist aus Sicht der GPA NRW nicht erfor-
derlich. 
 
Herne, den 18.01.2016 
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Aufgrund des § 26 Abs. 4 der Eigenbetriebsverordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der zur Zeit geltenden 
Fassung wird hiermit die Feststellung des Jahresabschlus-
ses, die Verwendung des Jahresgewinns sowie der Prü-
fungsvermerk der Gemeindeprüfungsanstalt NRW veröf-
fentlicht. 
 
Lage, den 26. Januar 2016 
 
 
gez. Liebrecht 
Bürgermeister 

Kr.Bl.Lippe 10.02.2016 
 
 
 
72 Bekanntmachung 
 

I. 
 
Die Firma Martin Ahle GmbH & Co. KG, Quellenstr. 27, 
32791 Lage, hat gemäß § 76 Verwaltungsverfahrensgesetz 
für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) vom 
12.11.1999 (GV NRW S. 602) in der z. Zt. gültigen Fas-
sung in Verbindung mit  § 68 des Gesetzes zur Ordnung 
des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz -WHG-) 
vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585) in der z. Zt. gültigen 
Fassung in Verbindung und den §§ 100 bis 104 des Was-
sergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Lan-
deswassergesetz -LWG-) vom 25.06.1995 (GV NRW Seite 
926) in der z. Zt. gültigen Fassung die Planfeststellung für 
das nachstehende Vorhaben beantragt: 
 
Änderung der Abgrabung nach Sand und Kies in Lage, 
Gemarkung Müssen, Flur 4. 
 
Weitere Einzelheiten sind aus den Antragsunterlagen von 
August 2015 ersichtlich. 
 
Die Antragsunterlagen können bei der 
 
Stadt Lage, Bürgerbüro, Lange Straße 74, 32791 Lage 
 
während der allgemeinen Dienststunden, Montag und Mitt-
woch 08.00 Uhr bis 17.00 Uhr, Dienstag 07.30 Uhr bis 
17.00 Uhr, Donnerstag 07.30 Uhr bis 18.00 Uhr, Freitag 
07.30 Uhr bis 13.00 Uhr und jeden 1. Samstag im Monat 
09.30 Uhr bis 12.30 Uhr innerhalb der Auslegungsfrist von 
einem Monat eingesehen werden. Die einmonatige Ausle-
gungsfrist beginnt am 18.02.2016 und endet mit Ablauf des 
18.03.2016. 
 
Einwendungen gegen das Vorhaben  (vgl. §§ 68, 70 WHG 
und § 9 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung (UVPG) vom 24.02.2010 (BGBl. I Seite 94) in Verbin-
dung mit § 73 Absatz 4 des Verwaltungsverfahrensgeset-
zes für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) vom 
12.11.1999 (GV NRW Seite 602) - jeweils in der z. Zt. gül-
tigen Fassung - sind zur Vermeidung des Ausschlusses 
spätestens innerhalb von 2 Wochen nach dem Ende der 
vorbezeichneten Auslegungsfrist schriftlich - möglichst in 
dreifacher Ausfertigung - oder zur Niederschrift bei der 
 
Stadt Lage, Bürgerbüro, Lange Straße 74, 32791 Lage 
 
zu erheben. 
 
 

 
Nach Ablauf der Einwendungsfrist sind alle Einwendungen 
ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen 
Titeln beruhen. 
 
Aus den Einwendungen muss die ladungsfähige Anschrift 
ersichtlich sein. Außerdem sollten die Einwendungen be-
gründet werden. 
 

II. 
 
Über die eingegangenen Einwendungen wird in einem 
noch festzusetzenden Termin mündlich verhandelt. Hierzu 
weise ich darauf hin, dass bei Ausbleiben eines Beteiligten 
in dem Erörterungstermin auch ohne ihn verhandelt werden 
kann und verspätete Einwendungen bei der Erörterung und 
Entscheidung unberücksichtigt bleiben können. 
 
Zu diesem Termin ergeht an die Einwendungsführer eine 
besondere Einladung. 
 
Darüber hinaus wird dieser Termin öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Personen, die Einwendungen erhoben haben, können von 
dem Erörterungstermin auch durch öffentliche Bekanntma-
chung benachrichtigt werden, wenn mehr als 50 Benach-
richtigungen oder Zustellungen vorzunehmen sind. Die Zu-
stellung der Entscheidung über Einwendungen kann in sol-
chen Fällen ebenfalls durch öffentliche Bekanntmachung 
erfolgen. 
 
Werden keine Einwendungen erhoben, erübrigt sich die 
Durchführung eines Erörterungstermines. 
 
Detmold, 12.01.2016 
 
K R E I S   L I P P E 
Der Landrat 
Stabsstelle 670.0 
als untere Wasserbehörde 
Im Auftrag 
 
Vahle 
 
Az.: 4.3-32 99 60-10/6 
 
Vorstehende Bekanntmachung wird hiermit gemäß § 70 
WHG ortsüblich bekannt gemacht. 
 
Lage, d. 28.01.2016 
 
Stadt Lage 
Der Bürgermeister 
 
 
gez. C. Liebrecht 

Kr.Bl.Lippe 10.02.2016 
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Stadt Schieder-Schwalenberg 
 
73 Auslegung des Entwurfs der Haushaltssatzung 

der Stadt Schieder-Schwalenberg für das 
Haushaltsjahr 2016 

 
Gemäß § 80 Absatz 3 Satz 1 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV NW 
S.666) in der zur Zeit geltenden Fassung wird bekannt ge-
macht, dass der Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt 
Schieder-Schwalenberg für das Haushaltsjahr 2016 mit An-
lagen ab dem 10.02.2016 während der Dienststunden 
(montags bis freitags von 08.00 – 12.00 Uhr sowie don-
nerstags von 14.00 – 17.00 Uhr) im Rat- und Bürgerhaus, 
Domäne 3, Zimmer 24 bis zum Abschluss des Beratungs-
verfahrens im Rat öffentlich zur Einsichtnahme ausgelegt 
wird. 
 
Gegen den Entwurf der Haushaltssatzung nebst Anlagen 
können Einwohner und Abgabepflichtige innerhalb einer 
Frist von vierzehn Tagen nach Beginn der Auslegung 
schriftlich oder mündlich zur Niederschrift Einwendungen 
erheben. 
 
Die Einwendungen sind zu richten an: 
 
Stadt Schieder-Schwalenberg 
Der Bürgermeister 
Domäne 3 
32816 Schieder-Schwalenberg 
 
Über die Einwendungen entscheidet der Rat in öffentlicher 
Sitzung. 
 
Schieder-Schwalenberg, den 2. Februar 2016 
 
Stadt Schieder-Schwalenberg 
Der Bürgermeister 
 
 
Jörg Bierwirth 

Kr.Bl.Lippe 10.02.2016 
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Blomberger Versorgungsbetriebe 
GmbH 
 
74 Jahresabschluss 2014 der Blomberger Versor-

gungsbetriebe GmbH 
 
Der von der EversheimStuible Treuberater GmbH Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf,  
geprüfte Jahresabschluss der Blomberger Versorgungsbe-
triebe GmbH für das Geschäftsjahr  
2014 wird wie folgt festgestellt: 
 
 Bilanzsumme                         28.424.750,65 € 

Jahresüberschuss     47.707,61 € 
 
Der Jahresüberschuss von  47.707,61 €  soll nach Ver-
rechnung mit dem bestehenden Gewinnvortrag  
(2.244.201,23 €)  auf neue Rechnung in Höhe von  
2.291.908,84 €  vorgetragen werden. 
 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen bis zur 
Feststellung des folgenden Jahresabschlusses im Verwal-
tungsgebäude, Nederlandstraße 15, 32825 Blomberg, zur 
Einsichtnahme aus. 
 
Nach dem abschließenden Ergebnis ihrer Prüfung hat die 
EversheimStuible Treuberater GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Datum vom 15. Okto-
ber 2015 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungs-
vermerk erteilt: 
 
Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 
 
Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, 
Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbe-
ziehung der Buchführung und den Lagebericht der Blom-
berger Versorgungsbetriebe GmbH, Blomberg, für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2014 geprüft. 
Nach § 6b Abs. 5 EnWG umfasste die Prüfung auch die 
Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b 
Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 
EnWG getrennte Konten zu führen und Tätigkeitsabschlüs-
se aufzustellen sind. Die Buchführung und die Aufstellung 
von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen 
handelsrechtlichen Vorschriften sowie die Einhaltung der 
Pflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG liegen in der Verantwor-
tung der Geschäftsführung der Gesellschaft. Unsere Auf-
gabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten 
Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter 
Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht 
sowie über die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungsle-
gung nach § 6b Abs. 3 EnWG abzugeben. 
 
Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprü-
fer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die 
Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtig-
keiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch 
den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht 
vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragsla-
ge wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit er-
kannt werden und dass mit hinreichender Sicherheit beur-
teilt werden kann, ob die Pflichten zur Rechnungslegung 
nach § 6b Abs. 3 EnWG in allen wesentlichen Belangen 
erfüllt sind. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen  

 
werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und 
über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesell-
schaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler be-
rücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksam-
keit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsys-
tems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, 
Jahresabschluss und Lagebericht sowie für die Einhaltung 
der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 
EnWG überwiegend auf der Basis von Stichproben beur-
teilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten 
Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschät-
zungen der Geschäftsführung, die Würdigung der Gesamt-
darstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
sowie die Beurteilung, ob die Wertansätze und die Zuord-
nung der Konten nach § 6b 
Abs. 3 EnWG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt sind 
und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde. Wir sind 
der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend si-
chere Grundlage für unsere Beurteilung bildet. 
 
Unsere Prüfung des Jahresabschlusses unter Einbezie-
hung der Buchführung und des Lageberichts hat zu keinen 
Einwendungen geführt. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung 
gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss 
den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beach-
tung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der 
Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zu-
künftigen Entwicklung zutreffend dar. 
 
Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Rechnungsle-
gung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten 
nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen und 
Tätigkeitsabschlüsse aufzustellen sind, hat zu keinen Ein-
wendungen geführt. 
 
Blomberg, 29. Januar 2016 
 
 
Die Geschäftsführung 
Blomberger Versorgungsbetriebe GmbH 

Kr.Bl.Lippe 10.02.2016 
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Sparkasse Paderborn-Detmold 
 
75 Kraftloserklärung einer Sparurkunde 
 
Da die Sparurkunde Nr. 3741177491 ausgestellt von der 
Sparkasse Paderborn-Detmold als Rechtsnachfolger der 
ehemaligen Sparkasse Detmold, aufgrund unseres Aufge-
bots vom 14.07.2015 nicht vorgelegt wurde, wird sie für 
kraftlos erklärt. 
 
Paderborn, den 22.01.2016 
 
Sparkasse Paderborn-Detmold 
 
 
Der Vorstand 
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76 Kraftloserklärung zweier Sparurkunden 
 
Da die Sparurkunden Nr. 3741629590 ausgestellt von der 
Sparkasse Paderborn-Detmold als Rechtsnachfolger der 
ehemaligen Sparkasse Detmold und die Sparurkunde 
Nr. 3513084396 ausgestellt von der Sparkasse Paderborn-
Detmold als Rechtsnachfolger der Sparkasse Paderborn 
aufgrund unseres Aufgebots vom 14.07.2015  nicht vorge-
legt wurden, werden sie für kraftlos erklärt. 
 
Paderborn, 22.01.2016 
 
Sparkasse Paderborn-Detmold 
 
 
Der Vorstand 
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77 Kraftloserklärung einer Sparurkunde 
 
Da die Sparurkunde Nr. 374117753 ausgestellt von der 
Sparkasse Paderborn-Detmold als Rechtsnachfolger der 
ehemaligen Sparkasse Detmold, aufgrund unseres Aufge-
bots vom 14.07.2015 nicht vorgelegt wurde, wird sie für 
kraftlos erklärt. 
 
Paderborn, den 22.01.2016 
 
Sparkasse Paderborn-Detmold 
 
 
Der Vorstand 
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Volkshochschule Lippe-Ost 
 
78 Öffentliche Bekanntmachung des Jahresab-

schlusses des Zweckverbandes Volkshoch-
schule Lippe-Ost für das Haushaltsjahr 2011 

 
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volks-
hochschule Lippe-Ost hat in ihrer Sitzung am 24. Novem-
ber 2015 die von der Concunia Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft mbH geprüfte und mit einem uneingeschränkten Be-
stätigungsvermerk versehene Jahresrechnung des Zweck-
verbandes Volkshochschule Lippe-Ost für das Haushalts-
jahr 2011 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 314.354,92 € 
festgestellt und dem Verbandsvorsteher gemäß § 18 Abs. 
1 GkG in Verbindung mit § 96 Abs. 1 GO NRW uneinge-
schränkt Entlastung erteilt. 
Der Jahresabschluss des Zweckverbandes Volkshoch-
schule Lippe-Ost für das Haushaltsjahr 2011 mit seinen 
Anlagen wird hiermit gemäß § 18 Abs. 1 GkG in Verbin-
dung mit § 96 Abs. 2 GO NRW öffentlich bekannt gemacht. 
Er ist während der allgemeinen Öffnungszeiten, montags – 
donnerstags von 8:30 Uhr – 12:30 Uhr sowie dienstags von 
14:00 Uhr – 16:00 Uhr in der Hauptgeschäftsstelle der 
Volkshochschule in 32816 Schieder-Schwalenberg, Im 
Kurpark 1, Schloss Schieder, bis zur Feststellung des Jah-
resabschlusses 2013, zur Einsichtnahme verfügbar. 
 
Schieder-Schwalenberg, 20.01.2016 
 
 
Jörg Bierwirth 
(Verbandsvorsteher) 
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79 Öffentliche Bekanntmachung des Jahresab-

schlusses des Zweckverbandes Volkshoch-
schule Lippe-Ost für das Haushaltsjahr 2012 

 
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volks-
hochschule Lippe-Ost hat in ihrer Sitzung am 24. Novem-
ber 2015 die von der Concunia Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft mbH geprüfte und mit einem uneingeschränkten Be-
stätigungsvermerk versehene Jahresrechnung des Zweck-
verbandes Volkshochschule Lippe-Ost für das Haushalts-
jahr 2012 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 379.309,94 € 
festgestellt und dem Verbandsvorsteher gemäß § 18 Abs. 
1 GkG in Verbindung mit § 96 Abs. 1 GO NRW uneinge-
schränkt Entlastung erteilt. 
Der Jahresabschluss des Zweckverbandes Volkshoch-
schule Lippe-Ost für das Haushaltsjahr 2012 mit seinen 
Anlagen wird hiermit gemäß § 18 Abs. 1 GkG in Verbin-
dung mit § 96 Abs. 2 GO NRW öffentlich bekannt gemacht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Er ist während der allgemeinen Öffnungszeiten, montags – 
donnerstags von 8:30 Uhr – 12:30 Uhr sowie dienstags von 
14:00 Uhr – 16:00 Uhr in der Hauptgeschäftsstelle der 
Volkshochschule in 32816 Schieder-Schwalenberg, Im 
Kurpark 1, Schloss Schieder, bis zur Feststellung des Jah-
resabschlusses 2013, zur Einsichtnahme verfügbar. 
 
Schieder-Schwalenberg, 20.01.2016 
 
 
Jörg Bierwirth 
(Verbandsvorsteher) 

Kr.Bl.Lippe 10.02.2016 
 
80 Öffentliche Bekanntmachung der Haushalts-

satzung des Zweckverbandes VHS Lippe-Ost 
für das Haushaltsjahr 2016 

 
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) - in der zurzeit gülti-
gen Fassung - in Verbindung mit §§ 8 Abs. 1 und 18 Abs. 1 
des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 01. Oktober 1979 
(GV.NW. S. 621) - in der zurzeit gültigen Fassung - und 
des § 7 Abs. 1 Buchstabe b der Zweckverbandssatzung 
hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes 
Volkshochschule Lippe-Ost am 24.11.2015 folgende Haus-
haltssatzung beschlossen: 

§1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, der die für 
die Erfüllung der Aufgaben des Zweckverbandes voraus-
sichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwen-
dungen sowie eingehende Einzahlungen und zu leistende 
Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächti-
gungen enthält, wird im Ergebnisplan mit 
 
Gesamtbetrag der Erträge auf  794.350 EUR 
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 794.350 EUR 
 
im Finanzplan mit 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig-
keit auf     794.350 EUR 
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig-
keit auf     779.350 EUR 
 
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätig-
keit und 
der Finanzierungstätigkeit auf             0 EUR 
Gesamtbetrag 
der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und 
der Finanzierungstätigkeit auf    17.000 EUR 
festgesetzt. 
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§2 

 
Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt. 
 

§3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung 
in Anspruch genommen werden können, wird auf 300.000 
EUR festgesetzt. 
 

§6 
 
Die Verbandsumlage wird auf 234.150,00 EUR festgesetzt. 
 
Schieder-Schwalenberg, 24.11.2015 
 
(Bierwirth) 
Verbandsvorsteher 
 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung mit ihren Anlagen für 
das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde 
gem. § 80 Abs. 5 GO NRW dem Landrat als untere staatli-
che Verwaltungsbehörde in Detmold mit Schreiben vom 
07.01.2016 angezeigt. Die nach § 19 Abs. 2 Satz 2 GkG 
erforderliche Genehmigung der Verbandsumlage wurde 
vom Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde in 
Detmold mit Verfügung vom 07.01.2016 erteilt. 
Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme, bis zum Ende 
der Auslegung des Jahresabschlusses 2016 gemäß § 96 
Abs. 2 Gemeindeordnung NRW, während der Öffnungszei-
ten der VHS Lippe-Ost in der Geschäftsstelle in Schieder, 
Im Kurpark 1, 32816 Schieder-Schwalenberg öffentlich 
aus. 
 
Schieder-Schwalenberg, 20.01.2016 
 
 
(Jörg Bierwirth) 
Der Verbandsvorsteher 

Kr.Bl.Lippe 10.02.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



124 KREISBLATT –  AMTSBLATT DES KREISES LIPPE  
 

Einzelpreis dieser Nummer 0,61 € 
Bezug und Lieferung des Kreisblattes durch Kreis Lippe, Der Landrat, Felix-Fechenbach-Str. 5, 32756 Detmold. 

Einzellieferung nur gegen Voreinsendung des Betrages zuzüglich Versandkosten auf das  
Konto 18  bei der Sparkasse Detmold  (BLZ 476 501 30). 

Bezugsgebühren jährlich 53,69 €. In den vorgenannten Preisen ist die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten.  
Redaktionsschluss jeweils am 1. bzw. 15. eines Monats um 16:00 Uhr, Erscheinungstermin jeweils am 10. bzw. 25. eines Monats. 

Herausgeber: Kreis Lippe, Felix-Fechenbach-Straße 5, 32756 Detmold 

Verantwortlich für die veröffentlichten Texte sind die Städte und Gemeinden bzw. die jeweiligen Institutionen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


